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Stand Jänner 2011 
 

BAUWERBER � INFO 
 

1) Vom Entwurf zur Baubewilligung 

2) Vom Grundstück zum Bauplatz, Einbautenträger 

3) Bebauungsbestimmungen inkl. Ergänzungen 

4) Welche Bauvorhaben sind geplant ?, 
Erreichbarkeit 

5) Bauansuchen,  Erforderliche Unterlagen,  
Inhalte der Einreichunterlagen 

6) Zustimmung zum Bauvorhaben, Plankopf und Legende,  
Muster-Einreichplan und Baubeschreibung 

7) Energieeinsparung und Wärmeschutz  
(Energieausweis, U-Wert-Berechnung, Alternative Energiesysteme,  
Sommerlicher Überwärmungsschutz) 

8) Lageplan bzw. Zustimmung zu den Grundgrenzen 

9) Vorstatik bzw. Statische Berechnungen 

10) Zustimmung Vollwärmeschutzfassaden 

11) Merkblatt Grundstückseigenschaften - Grundwasser - Regenwässer 

12) Baustellenorganisation, Baustelleneinrichtung 

13) Kanalanschluss 

14) Bauherrnwünsche, Ansuchen um Abänderung 

15) NÖ Wohnbauförderung 

16) Antrag für Nutzung von Straßengrund 
 
 

BAUAMT Montag 08:00 - 12:00 Uhr - - - - - 
Dienstag - - - - - - - - - - 
Mittwoch - - - - - 14:00 - 19:00 Uhr 
Donnerstag - - - - - - - - - - 
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 
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Richtiges Planen 
 
 
Richtige Reihenfolge am Bau 

Ein wesentliches Kriterium für eine reibungslose Baustelle ist einerseits die richtige Reihenfolge in der 
Abwicklung:  
1. Ideen und Planung  
2. Ansuchen und Bewilligung  
3. Ausführung / Umsetzung  

 
Planer 

Weiters sollte die Beiziehung eines Planers (Architekt oder Baumeister) in der heutigen Zeit als 
selbstverständlich gelten. Wer seinen Grundriss selbst zeichnet, baut mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
teuer und wird auch nicht die Wohnqualität erreichen, die der Entwurf eines guten Planers bietet. Die 
Beauftragung eines Planers kostet zwar etwas, rentiert sich aber rasch (Ausschreibung, eingesparte 
Quadratmeter, mehr Wohnqualität, etc.). Leider sind wir aber nicht nur ein Volk von Fußball-
Teamchefs, sondern auch von Architekten und Baumeistern in Personalunion. Planung will aber 
genauso erlernt werden wie beispielsweise Musik komponieren. Auf die Idee, selbst eine Oper zu 
komponieren, kommt kaum jemand - weil wir hier die Grenzen unseres Könnens sehr deutlich 
begreifen. 

 
Der erste Schritt: Gut informieren 

Rechtzeitig und ausreichend Informieren ist die wichtigste Maßnahme vor dem Grundstückskauf, denn 
davon hängt ab, ob man sein Traumhaus auch verwirklichen kann. Woher der Wind weht? Wie kann 
ich mein Haus optimal nach der Sonne ausrichten und damit den Energiehaushalt verbessern? Wenn 
Sie einen Bauplatz auswählen oder auch, wenn Sie bereits einen besitzen oder einen in Aussicht haben, 
ist es unbedingt notwendig, einen Blick auf den Flächenwidmungsplan zu werfen. Dieser Plan liegt am 
Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme auf und zeigt für Sie äußerst wichtige Informationen. 
Sie ersehen aus dem Plan die vorherrschende Hauptwindrichtung, aber was noch wichtiger ist, die 
einzelnen Widmungs- und Nutzungsarten sämtlicher Grundstücke innerhalb des Gemeindegebietes. 
Sie können also auf einen Blick feststellen, wo z.B. Industrie- und Betriebsgebiete, Wohn- oder 
Kerngebiete, Flächen für öffentliche Einrichtungen und Grünlandnutzungen ausgewiesen sind. Diese 
Informationen sind insofern wichtig, als sie einerseits eine Aussage über Ihre baulichen Möglichkeiten 
(auf Ihrem Grundstück) darstellen und zum anderen sind voraussichtliche Immissionen erkennbar.  
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Jahreszeiten am Bau 
 
 
Auch bei den Bauarbeiten gibt es für die einzelnen Phasen günstige Jahreszeiten 

 
Der Herbst wäre die ideale Zeit zum genauen Planen. Beginnen Sie rechtzeitig und nehmen Sie sich 
ausreichend Zeit. Ziehen Sie einen guten Planer bei, der Sie beim Vorentwurf und Entwurf berät. Für 
den Zeitraum vom Abgeben Ihres Bauansuchens bis zum Erhalt eines rechtskräftigen 
Baubewilligungsbescheids veranschlagen Sie ca. 8 - 10 Wochen. 
 
Der Winter ist dann die Zeit um die finanzielle Seite auf die Schiene zu bringen. Ihr Planer erstellt die 
Leistungsverzeichnisse mit denen Sie die Kosten der einzelnen Gewerke erheben können, d.h. 
vergleichbare Anbote einholen können. So wird Ihnen die Firmenauswahl erleichtert und Sie können 
die Aufträge vergeben und die Termine fixieren. 
 
Im Frühjahr können die Bauarbeiten - je nach Witterung (Winterende) - beginnen. Die Rohbauarbeiten 
(Aushub, Baumeister, Zimmerer, Spengler und Dachdecker) sind der Start beim Hausbau. 
 
Im Sommer können dann die Haustechnikarbeiten (Elektriker, Installateur, Heizung, etc.) sowie die 
Innenausbauarbeiten (Estriche, Fenster, Innenputz, Bodenbeläge, Maler, etc.) durchgeführt werden. 
 
Im Herbst beschließen dann die Fertigstellungsarbeiten (Fassade und Außenanlage) sowie die 
Inneneinrichtung der einzelnen Zimmer Ihr Bauprojekt. Die Weihnachtsfeiertage und den 
Jahreswechsel verbringen Sie schon im neuen Eigenheim. 

 
 
 
 

Zeitgerechtes, richtiges Planen 
 
 
Zeitgerechtes Planen - von der ersten Idee bis zur Umsetzung ... 

• rechtzeitig nachfragen, welche Bebauungsbestimmungen einzuhalten sind 
• rechtzeitig informieren, welche Genehmigungen erforderlichen sind 
• rechtzeitig die eigenen Ideen formulieren 
• rechtzeitig einen Architekten oder Baumeister mit der Planung beauftragen 
• rechtzeitig um baubehördliche Bewilligung ansuchen 
• rechtzeitig Anbote für die Gewerke der Bauausführung einholen 

 
Rechtzeitiges Ansuchen 

Auch kleine Abänderungen an bestehenden Objekten (Umbauten, ...) oder die Durchführung von neuen 
kleineren Vorhaben (Gerätehütten, SAT-Anlagen, ...) sind gemäß NÖ Bauordnung zumindest anzeige-
pflichtig. Erkundigen Sie sich daher rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten, welche Unterlagen für 
eine Genehmigung erforderlich sind. 
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10 Schritte bis zum Start 
 
 
10 Schritte zum Baubeginn 

Übersicht über die erforderlichen Verfahrensschritte von der Einreichung bis zum Baubeginn (gilt für 
normale Bauvorhaben, wie Einfamilienhäuser, Dachgeschossausbauten, etc.): 

 
 

10 Schritte zu Baubeginn
Wochen:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Eingang des Bauansuchen im Bauamt

2 Überprüfung Vollständigkeit

3 Vorprüfung durch den Bausachverständigen

4 Nachreichen oder Ergänzen der 
Einreichunterlagen

5 Ladungen zur Bauverhandlung verschicken
bzw. Verständigung der Nachbarn

6 Vorlaufzeit Bauverhandlung
bzw. Einsichtnahme durch Nachbarn

7 Bauverhandlung mit Lokalaugenschein
(entfällt im Vereinfachten Verfahren)

8 Erstellung des Baubewilligungsbescheides

Übernahme des Baubescheides

Rechtskraft des Baubewilligungsbescheides

10 Möglicher Baubeginn

9

 
 
 
 
Vor Baubeginn nicht vergessen: 

1) Meldung des Baubeginns, und 2) Bekanntgabe des Bauführers 

 
 
Informationen und Formulare 

Nähere Informationen und Formulare erhalten Sie auch auf der Internet - Homepage der Stadtgemeinde 
Bad Vöslau unter 

http://www.badvoeslau.at/de/schwerpunktthemen/bauen-und-wohnen/ 
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Baubewilligung 

Für alle Neubauten, Zubauten und den größten Teil von Umbauten ist in jedem Fall eine 
Baubewilligung notwendig. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Bauverhandlung entfallen, es 
ist jedoch eine Verständigung bzw. Information der unmittelbar betroffenen Nachbarn erforderlich. Für 
die Durchführung der Arbeiten ist vorher um baubehördliche Bewilligung anzusuchen und die Rechts-
kraft der Baubewilligung abzuwarten. Bitte beachten Sie, dass bei unbewilligter Bautätigkeit nicht nur 
eine Gesetzesübertretung mit allen unangenehmen Folgewirkungen vorliegt, sondern Sie eventuell 
sogar den Versicherungsschutz für Ihr Objekt verlieren. Die erforderlichen Unterlagen entnehmen sie 
dem „Merkblatt für Bauansuchen“. 

 
Bauanzeige 

Für geringfügige Bauvorhaben ist 8 Wochen vor Beginn der Arbeiten eine Bauanzeige zu erstatten. 
Die trifft z.B. für die Errichtung von Heizungsanlagen, Einfriedungen, Fassadenarbeiten, etc. zu. Die 
erforderlichen Unterlagen entnehmen sie dem „Merkblatt für Bauanzeige“. 

 
Aufschließungsabgabe / Ergänzungsabgabe 

Um auf einem Grundstück ein Haus errichten zu können, müssen folgende Eigenschaften vorliegen. 
Das Grundstück: 

• … hat eine Baulandwidmung im Flächenwidmungsplan 
• … hat einen Anschluss an das Öffentliche Gut (direkt an der Straße, mittels Fahne, oder 

Grundbuchsservitut) 
• … hat eine Bauplatzerklärung (mit der Erklärung zum Bauplatz wird die 

Aufschließungsabgabe fällig, welche zur Errichtung der Straße, des Gehsteigs, der 
Entwässerung und der Straßenbeleuchtung dient). 

Die Bauplatzerklärung muss spätestens mit der Baubewilligung erfolgen. 
 
Infrastruktrur, Ver- und Entsorgungsleitungen 

Oft aber werden folgende Leistungen fälschlicherweise als „aufgeschlossenes“ Grundstück bezeichnet: 
• Kanalanschluss 
• Wasseranschluss 
• Gasanschluss 
• Stromanschluss 
• Fernwärmeanschluss 

Hierbei handelt es sich aber um die Ver- und Entsorgung des Grundstücks. Die Abklärungen hiezu 
sind mit den einzelnen Energieversorgern direkt zu führen. 

 
Teilungsplan 

Damit eine Vermessungsurkunde (Teilungsplan) zu ihrem Rechtsstatus gelangt, sind folgende 
3 Schritte erforderlich: 1) Bescheid oder Nichtuntersagungsklausel der Baubehörde, 2) Bescheid des 
Vermessungsamtes und 3) Beschluss des Grundbuches. Danach sind die neuen Besitzverhältnisse im 
Grundbuchsauszug ersichtlich. 

 
Informationen und Beratungen 

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Bauamtes während folgender Zeiten gerne zur 
Verfügung: 
 

Parteienverkehr Montag 08:00 - 12:00 Uhr - - - - - 
Dienstag - - - - - - - - - - 
Mittwoch - - - - - 14:00 - 19:00 Uhr 
Donnerstag - - - - - - - - - - 
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 

 
Bauberatung beim Baudirektor 

Bitte unbedingt vorab einen Termin vereinbaren ! 
 



 

 www.hausbauer.at 
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Professionelle Hilfe für den Bauherrn 
 
Planen und Bauen sind in die Zukunft gerichtete Tätigkeiten. Wie erfolgreich man war, weiß man 
erst nach der Fertigstellung. Der Bauherr trägt das volle Risiko - es lässt sich aber eingrenzen wenn 
man kompetente Partner zu Hand hat und genau weiß was man will. Wer sich über die wichtigsten 
Planungsschritte klar ist, kann effizienter mit seinem Planer (Architekt oder planender Baumeister) 
zusammenarbeiten und auch besser kontrollieren, ob diese ihrer Aufgabe tatsächlich gerecht 
werden.  

 
 

Das Aufgabengebiet des professionellen Planers (Architekt oder planender Baumeister) umfasst 
sämtliche Arbeitsschritte von der Entwurfs- über die Genehmigungs- bis zur Ausführungsplanung. 
In der Regel übernimmt er auch die Koordination zwischen den verschiedenen Fachplanern, z. B. 
für die Haustechnik, Konstruktionsplanung oder Bauphysik, agiert als Sachwalter gegenüber den 
ausführenden Firmen und sorgt für die Herbeiführung der erforderlichen Verträge (Ausschreibung 
und Vergabe). 
 

Weitere Zuständigkeiten sind die Bauüberwachung, Bauleitung und -dokumentation sowie die 
Kosten- und Terminkontrolle. Da bei jedem Bauvorhaben die Arbeit verschiedener Fachingenieure 
wie Statiker, Haustechniker etc. zusammengeführt werden muss, ist beim Planer ein hohes Maß an 
Kommunikations- und Koordinationsfähigkeit sowie gleichzeitig Einfühlungs- und Durchsetzungs-
vermögen gefordert. Neben gestalterischen, technisch-konstruktiven und rechtlichen Kenntnissen 
benötigt er vor allem organisatorische Fähigkeiten und detaillierte Kenntnisse des Bauablaufes und 
der Bauausführung. Um die Preise vergleichen zu können, sollte der Planer das Projekt öffentlich 
ausschreiben. Die einzelnen Gewerke gegeneinander abzuwägen, ist zwar mühsam, kann aber 
beachtliche Einsparungen bringen. Aufgrund der oben genannten Kriterien beantwortet sich die 
Frage, ob man zum Hausbau einen professionellen Planer braucht, von selbst. Ein geschickter 
Planer ist allemal sein Honorar wert. 
 

 
 

Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten: www.arching.at 
Wirtschaftskammer http://www.wko.at 
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Die einzelnen Planungsstufen 
 
Lageplan 
Die rechtzeitige Beratung durch den Ingenieurkonsulenten für Ver-
messungswesen (Zivilgeometer) gibt klare Auskunft über Fläche-
nwidmung, Ausnutzbarkeit der Bauplätze, Abtretungsverpflichtung, 
Aufschließungskosten und vorhandene Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen. 
 
Außerdem ist die Erfassung der Höhenkoten und des Baumbestandes 
ein wesentlicher Bestandteil der Planungsgrundlagen. 
 
In Wien entsteht ein Rechtsanspruch auf die Bebauungsbestimmungen 
durch ein Ansuchen an die Baupolizei, welches mit Lage- und Höhen-
plänen des Grundstückes zu belegen ist. 
 
Achtung: In einzelnen Bundesländern gilt die Vorschrift, dass nach 
dem Bauende und vor der Erteilung der Benützungsbewilligung das 
neu errichtete Objekt von einem Zivilgeometer eingemessen werden 
muss. 
 
 
Vorentwurf + Entwurf  
Aufgrund Ihrer Angaben wird der Architekt oder der planende Bau-
meister einen Vorentwurf ausarbeiten und Ihnen zur Diskussion 
vorlegen. 
 
Es handelt sich dabei um einen grundsätzlichen Lösungsvorschlag 
nach dem von Ihnen bekannt gegebenen Raum- und Funktions-
programm. 
 
In der Regel wird der Vorentwurf im Maßstab 1:200 ausgeführt, er 
enthält alle Besprechungsskizzen, die geschätzte Baukostenermittlung 
nach Bruttorauminhalt oder bebauter Fläche sowie einen Erläuter-
ungsbericht. 
 
Nach Genehmigung des Vorentwurfes erfolgt die eigentliche Lösung 
der Bauaufgabe, der Entwurf wird ausgearbeitet. 
 
Er wird in Grundrissen, Ansichten und Schnitten so ausgeführt, dass er 
ohne grundsätzliche Änderungen als Unterlage für die weiteren 
Teilleistungen dienen kann. 
 
 
Einreichung 
Der Einreichplan beinhaltet alle Grundrisse (Keller, EG und OG) im 
Maßstab 1:100, die färbig angelegt sind. 
 
Ferner enthält der Einreichplan den Lageplan des Grundstückes mit 
allen Anrainern und die Ansichten des Gebäudes von allen vier Seiten 
sowie den Schnitt durch das Haus mit den Legenden für die 
Fußboden-, Dach- und Wandaufbauten. 
 
Bei der Einreichung um Baubewilligung wird dem Einreichplan auch 
die Baubeschreibung beigelegt. 

V o m  E n t w u r f  z u r  B a u b e w i l l i g u n g  
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Vom Grundstück zum Bauplatz 
 
Bauplatz 
Um auf einem „normalen“ Grundstück ein Haus errichten zu können, sind eventuell noch folgende 
Schritte erforderlich - soweit nicht schon früher durchgeführt: 

• Antrag um Bauplatzerklärung gemäß § 11 NÖ Bauordnung 1996 
(kann auch im Zuge eines Bauansuchens erfolgen) 

• Grundabtretung ins Öffentliche Gut 
 
 
Abgaben 
Durch einen Antrag um Bauplatzerklärung können jedoch auch noch folgende Abgaben gemäß 
NÖ Bauordnung 1996 anfallen: 

• Aufschließungsabgabe gemäß § 38 NÖ BauO 96 

• Ergänzungsabgabe gemäß § 39 NÖ BauO 96 

• Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe gemäß § 40 NÖ BauO 96 
 
 
Aufschließungsabgabe 
Die Aufschließungsabgabe (AA) ist wie folgt zu berechnen: 
 

Wurzel aus der Bauplatzfläche x Einheitssatz x Bauklassenkoeffizient 
 
Der Einheitssatz beträgt derzeit € 469,00 
 
Bauklassenkoeffizient je nach Bauklasse gemäß Bebauungsplan: 

Bauklasse I = 1,00 
Bauklasse II = 1,25 
Bauklasse III = 1,50 
Bauklasse IV = 1,75 u.s.w. 

 
Die Bauklasse Ihres Baugrundstückes können Sie im Bauamt erfragen. 
 
Beispiel – Mustergrundstück: 

Grundstücksfläche im Bauland 540 m2, Bauklasse II 

540   =  23,2379 
AA =  23,2379  x  € 469,00  x  1,25=  €  13.623,22 



Vom Grundstück zum Bauplatz 
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Einbautenträger  
Ver- und Entsorgungsbetriebe für Bad Vöslau 

 
Kanal-Hausanschluss 

Stadtgemeinde Bad Vöslau, Bauamt, 2540 Bad Vöslau, Schlossplatz 1 
Telefon: 02252 / 76161 - DW 32 oder 37 
Homepage: www.badvoeslau.at  � Email: stadtgemeinde@badvoeslau.at 

 
Wasser-Anschluss 

Wasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden 
Sitz in Bad Vöslau, 2540 Bad Vöslau, Badner Strasse 88 
Telefon: 02252 / 76273 - 0 
Homepage: www.wlv-voeslau.at 

 
Strom-Anschluss 

Wien-Strom, Betriebsstelle Baden, 2500 Baden, Conrad von Hötzendorfplatz 5 
Telefon: 02252 / 88552 
Homepage: www.wienstrom.at 

 
Gas-Anschluss 

EVN (Gas) Baden, 2500 Baden, Waltersdorfer Strasse 4 
Telefon: 02252 / 200 
Homepage: www.evn.at 

 
Fernwärme-Anschluss 

EVN Baden, 2500 Baden, Walterstorfer Strasse 4 
Telefon: 02252 / 200 
Homepage: www.evn.at 

 
Telefon-Anschluss 

Telekom Austria, 2500 Baden, Kanalgasse 7 
Telefon: 059 059 / 242249 
Homepage: www.telekom.at 

 
Kabelfernsehen-Anschluss 

UPC Telekabel Betriebs GmbH., Region Baden, 2700 Wr. Neustadt, Bahngasse 8  
Telefon: 02622 / 99299 
Homepage: www.upc.at 

 
Rauchfangkehrer 

Wolfgang Schreiner, 2540 Bad Vöslau, Konrad Poll-Straße 2 
Telefon: 02252 / 70067 
Homepage: - - -  � Email: schreiner.wolfgang@aon.at 

 
Müllentsorgung 

GVA Baden - Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im 
Verwaltungsbezirk Baden, 2441 Mitterndorf an der Fischa, Schulweg 6 
Telefon: 02234 / 74151  �  Telefax: 02234 / 74151-4 
Homepage: www.abfallverband.at/baden  � Email: office@gvbaden.at 
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BEBAUUNGSPLAN 2007 
 

beschlossen vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bad Vöslau am 26.09.2007, 
ergänzt am 09.12.2009, ergänzt am 07.12.2010 

 
 
 
l. Abschnitt: Allgemeine Bebauungsvorschriften 
 
1. Bauliche Ausnutzbarkeit 
 
1.1 Das Flächenausmaß von im Zuge einer Neuparzellierung neu geschaffenen Bauplätzen in 

den einzelnen Bebauungsweisen darf folgende Werte nicht unterschreiten: 
a) in der offenen und freien Bebauungsweise mindestens 500 m2, 
b) in der gekuppelten Bebauungsweise mindestens 400 m2, 
c) in der geschlossenen Bebauungsweise mindestens 300 m2 umfassen, 
d) Ausnahmen sind zulässig für Bauplätze zur Errichtung von Kleinbauten, wie z.B. 

Kioske, Trafostationen, Ver- und Entsorgungsanlagen. 
 
1.2 Die Breite eines neuen Bauplatzes darf in der offenen Bebauungsweise ein Mindestmaß 

von 14 m, bei gekuppelter Bebauungsweise ein Mindestmaß von 10 m und bei ge-
schlossenen Bebauungsweise ein Mindestmaß von 7 m nicht unterschreiten. Eine Aus-
nahme besteht ausschließlich bei Grundstücken bei denen die Zufahrt ein Fahnen-
anschluss an der Straßenfluchtlinie ist. 

 
1.3 In jenen Bereichen, für die im Bebauungsplan die Bebauungsdichte „d“ festgelegt ist, gelten 

in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße die jeweiligen Bebauungsdichten gemäß 
folgenden Festlegungen: 
 
a) Für Grundstücke bis zu 720 m² gelten jeweils 180 m² als maximal bebaubare Fläche. 
b) Für Grundstücke über 720 m² bis 950 m² gelten jeweils 25 % als maximal bebaubare 

Fläche. 
c) Für Grundstücke über 950 m² bis 3.000 m² ist nachstehende Formel zur Berechnung 

der maximal bebaubaren Fläche heranzuziehen: 
 

y=237,5 + 0,0914634*(x-950) wobei gilt: 
x........Grundstücksgröße in m² 
y........Bebaubare Fläche in m² 

 

d) Für Grundstücke über 3.000 m² gelten jeweils 425 m² als maximal bebaubare Fläche. 
 
1.4 Der höchste Punkt des Daches darf maximal 3,50 m über der ausgeführten Gebäudehöhe 

zu liegen kommen. Darüber hinaus ist lediglich die Errichtung notwendiger technischer 
Aufbauten zulässig. 
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1.5 Die Errichtung von Kleingaragen hat in einem Abstand von mindestens 6 Meter von der 
Straßenfluchtlinie zu erfolgen; dies gilt auch für Kleingaragen im vorderen Bauwich. Der 
Zufahrtsbereich ist von der Straßenfluchtlinie bis zur Garage hin offen zu gestalten bzw. mit 
einem elektrischen Tor samt Fernsteuerung zu versehen. Sinngemäßes gilt für 
Kleingaragen im seitlichen Bauwich. 
An Hauptgebäude dürfen Kleingaragen und Carports auch mit einem Pultdach oder abge-
schleppten Dach angebaut werden, wenn dies der Bebauungsplan nicht verbietet und an 
der Grundstücksgrenze eine Gebäudehöhe von max. 3,00 m eingehalten wird; wobei an 
den übrigen Gebäudeseiten die max. zulässige Gebäudehöhe des Hauptgebäudes 
keinesfalls überschritten werden darf. 

 
1.6 Im steil ansteigenden Gelände ist die Errichtung von Kleingaragen im vorderen Bauwich 

unter der Voraussetzung zulässig, dass sie großteils in die bestehende Böschung integriert 
werden und ein allfälliger Niveauausgleich zum Straßenniveau auf eigenem Grund erfolgt. 

 
1.7 Gerätehütten, Schuppen und Salettln, freistehend oder an ein Hauptgebäude angebaut, 

deren Gebäudehöhe nicht mehr als 3,00 m beträgt, dürfen je Wohnungseinheit mit 
Eigengarten über das Ausmaß der vorgeschriebenen Bebauungsdichte bzw. Geschoss-
flächenzahl errichtet werden, wenn deren bebaute Fläche in Summe nicht mehr als 
10,00 m² je Einheit beträgt; dies ist auch im vorderen Bauwich in einem Abstand von mind. 
3,00 m von der Straßenfluchtlinien aus zulässig. 

 
2. Pflege des Ortsbildes (Ortsbildgestaltung) 
 
2.1 Fernsehantennen sind, sofern keine zwingenden technischen Notwendigkeiten dagegen 

sprechen, unter Dach zu errichten. Der Standort von Parabolantennen („Satelliten-
Antennen") ist so zu wählen, dass diese Anlagen vom Straßenraum aus nicht einsehbar 
sind. Die Farbgestaltung des Parabolspiegels hat sich den dahinter liegenden Fassaden 
oder Dachflächen anzupassen. Bei Mehrfamilienhäusern ist eine Gemeinschaftsantenne 
vorzusehen. 

 
2.2 Betriebsaufschriften, Gewerbeschilder und Werbeeinrichtungen sind im Bereich des 

Erdgeschoßes der jeweiligen Anlage für den dort ansässigen Betrieb gestattet. 
 
2.3 Auf Außenwänden, Dächern und Dachaufbauten ist die Errichtung von Plakatwänden 

sowie die Aufstellung und die Anbringung von Werbeaufschriften verboten. Dies gilt auch 
für Dachflächen und Einfriedungen. 

 
2.4 Plakatierungsflächen sind unzulässig, hievon ausgenommen sind Baustellen-

umschließungen während der Bautätigkeit, Plakatanschläge in maßvoller Form in 
Parkdecks, an Litfass-Säulen und Wartehäuschen, sowie in den Widmungen Bauland-
Betriebsgebiet und Grünland-Sportanlage. Zeitlich begrenzte Werbungen (z.B. für Vereine, 
Veranstaltungen, Wahlen) sind nur auf den hiefür zur Verfügung gestellten und 
genehmigten Flächen zulässig. 

 
2.5 Die Aufstellung von Autowracks, Eisenbahnwaggons, Kraftfahrzeugaufbauten, Mobil-

heimen oder Wohnwagen, Booten und dgl. ist nur auf dafür behördlich genehmigte 
Abstellplätzen, in Garagen oder nicht einschaubaren Innenhöfen gestattet. Davon 
ausgenommen sind zeitlich begrenzte Baustelleneinrichtungen. 

 
2.6 Das Abstellen von fahruntüchtigen bzw. nicht zugelassenen Fahrzeugen (Havarien, Wracks 

u.ä.), die Lagerung von Fahrzeugteilen und Sperrmüll ist auf Grundstücksteilen, die von der 
Straße einsehbar sind, nicht gestattet. 
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2.7 Bei gekuppelter Bebauungsweise ist beim vorhandenen Baubestand an diesen so 
anzubauen, dass die Feuermauer der bestehenden Baulichkeit weitgehend abgedeckt wird. 
Gekuppelte Gebäude sollen nach Möglichkeit gleiche Traufenhöhe und Dachneigungen 
aufweisen. Die Ausführungsart hat einen architektonisch einheitlichen, geschlossenen 
Eindruck zu vermitteln. 

 
2.8 Bei der Ausführung von Neu-, Zu- und Umbauten sind Standorte für Müllgefäße einzu-

richten, unauffällig in Art und Farbe auszuführen und gegen Einblick und Sonnenbe-
strahlung entsprechend abzuschirmen. 

 
2.9 Anlagen, wie Verkaufsstände, Kioske, Transformatorgebäude, Verteilerkästen, Telefon-

zellen, etc. werden nur zugelassen, wenn sie sich dem Ortsbild anpassen. 
 
2.10 Für die Umsetzung einer energiesparenden Bebauung darf die ausgeführte Gebäudehöhe 

gemäß der in der Plandarstellung ausgewiesenen Bauklasse, oder der ausgewiesenen 
Gebäudehöhe in Meter, für die Errichtung eines Pultdaches, an einer Gebäudeseite um 
2,00 m überschritten werden. 

 
 
3. Einfriedungen 
 
3.1 Einfriedungen gegen öffentliche Verkehrsflächen, Parks sowie entlang der seitlichen 

Grundgrenzen im vorderen Bauwich dürfen 1,80 m Höhe einschließlich eines Sockels nicht 
überschreiten und sind bei geneigtem Gelände den Geländeformen anzupassen. Ein 
Sockel muss an jeder Stelle mindestens 0,25 m über dem Gehsteigniveau liegen und darf 
im Mittel maximal 0,50 m hoch sein. 

 
3.2 Einfriedungen dürfen gegen öffentliche Verkehrsflächen, Parks oder Grüngürtel nicht mit 

Mauern oder undurchsichtigen Zäunen ausgeführt werden. Die Anbringung von Sicht-
schutzmatten, Planen, Netzen und dergleichen sowie das dichte Aneinandersetzen von 
Latten ist nicht zulässig. Einfriedungen dürfen nicht mit Stacheldraht oder sonstigen 
gefährlichen Materialien ausgestattet werden. Anschlussböcke für Strom- und Gasan-
schlüsse sind möglichst unauffällig in die Einfriedung zu integrieren. Bei einer Gesamthöhe 
der Einfriedungen von bis zu max. 1,30 m darf diese auch in undurchsichtiger Ausführung 
errichtet werden. 

 
3.3 Entlang der seitlichen und hinteren Grundgrenzen sind bauliche Anlagen mit einer Höhe bis 

zu max. 2,50 m zulässig, wenn der Lichteinfall auf mögliche Hauptfenster am 
Nachbargrundstück nicht beeinträchtigt wird. Diese sind der Geländeform anzupassen. Im 
vorderen Bauwich (Vorgarten) müssen bauliche Anlagen jedoch den unter Pkt. 3.1 und 
Pkt. 3.2 genannten Bestimmungen entsprechen. 

 
3.4 Bei Nichtherstellung einer Einfriedung gegen das öffentliche Gut ist zumindest die Abgrenz-

ung des Grundstückes gegen dasselbe mittels einer Randleiste (Beton oder Naturstein) 
auszuführen. Eventuelle Niveauunterschiede sind auf Eigengrund abzuböschen. 

 
3.5 Straßenseitige Stützmauern sind höhenmäßig durch begrünte Böschungen niedrig zu 

halten, wobei eine Höhe von 1,20 m nicht überschritten werden darf. Bei größeren 
natürlichen Geländestufen kann eine Überschreitung dieser Höhe bewilligt werden. 

 
 
4. Kfz-Stellplätze 
 
4.1 Jede Liegenschaft darf, ausgenommen in begründeten Einzelfällen (z.B. Grundstücks-

zusammenlegungen), nicht mehr als eine Ein- bzw. Ausfahrt (Gehsteigüberfahrt) mit einer 
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Breite von max. 5,00 m zum angrenzenden öffentlichen Straßenraum aufweisen. Ab einer 
Frontlänge von jeweils 20 m ist eine weitere Ein- bzw. Ausfahrt (Gehsteigüberfahrt) 
zulässig. An der Grenze zum öffentlichen Gut sind geeignete Maßnahmen zur Sammlung 
und Ableitung von Regenwässern (z.B. Einbau eines durchgehenden Rigols) zu setzen. 

 
4.2 Bei der Neuerrichtung von Wohngebäuden oder bei der Errichtung von Zubauten zu 

Wohngebäuden ist pro neu errichteter Wohneinheit folgende Anzahl von Stellplätzen für 
Personenkraftwagen auf der Liegenschaft zu errichten und dauerhaft zu erhalten: 
a) Bei Einfamilien-, Zweifamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sind pro Wohneinheit 

mind. 2,0 PKW-Stellplätze zu errichten. 
b) Bei Kleinwohnhäusern, Mehrfamilienwohnhäusern und Geschoßwohnbauten sind pro 

Wohneinheit mind. 1,5 PKW-Stellplätze zu errichten. 
Die dadurch ermittelte Anzahl der Stellplätze für das Bauvorhaben ist auf ganze Zahlen 
aufzurunden. 

 
 
II. Abschnitt: Bebauungsvorschriften für Bauten im Grünland 
 
1. Die o. a. Bestimmungen (I. Abschnitt) sind auch sinngemäß für Bauwerke im Grünland 

auszulegen und anzuwenden. 
 
2. Gebäude im Grünland dürfen nur ein Hauptgeschoß aufweisen. Ausnahmen für Bauten, 

welche die Höhen, die der der Bauklasse I entsprechen, überschreiten (Scheunen, Silos 
u.ä.) sind erlaubt. 

 
3. Bei der Errichtung von Baulichkeiten und Anlagen im Grünland ist auf eine störungsfreie 

und möglichst unauffällige Einfügung in die Landschaft, sowie auf den Schutz des eventuell 
vorhandenen Baumbestandes Bedacht zu nehmen. 

 
4. Das Aufstellen von transportablen Anlagen (Mobilheime, Container etc.) sowie das 

Abstellen von Kraftfahrzeugen (PKW, LKW, Traktoren, etc.) bzw. die Errichtung von 
Werbeanlagen im Grünland ist generell verboten, ausgenommen sind die Eigentümer von 
landwirtschaftlichen Betrieben und von Erhaltenswürdigen Gebäuden. 

 
5. Bei Grünlandbereichen, welche unmittelbar an Baulandflächen angrenzen, ist die 

Errichtung von Einfriedungen nur als Einfachzaun (z.B. Maschendrahtzaun) mit 
Einzelstehern zulässig; die Errichtung von Einfriedungssockeln ist nicht zulässig. 

 
 
III. Abschnitt: Bebauungsvorschriften für Schutzzon en 
 

Für jene Teile des Stadtgebietes, welche im Bebauungsplan als „Schutzzone" ausgewiesen 
sind, gelten ergänzend bzw. abweichend zu den „Allgemeinen Bebauungsbestimmungen" 
nachstehende Festlegungen. 
 
Im Falle von Neu-, Zu- oder Umbauten kann ein „Schutzzonengutachten" seitens der 
Baubehörde eingeholt werden, worin geprüft wird, ob sich die vorgesehenen Maßnahmen 
hinsichtlich Bebauungsdichte, Volumen und Proportionen der Baukörper, Fassaden-
gestaltung, Konstruktionsdimensionierung, Material, Proportion und Unterteilung der 
Fenster, Türen und Tore sowie Form, Deckungsmaterial und Aufbauten von Dächern in die 
charakteristische Struktur des Stadtbilds, der Schutzzone und des Objekts harmonisch 
einfügen. 
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In Schutzzonen können weiters zur Begutachtung von Ansuchen und Bewilligung von 
Bauvorhaben der Verfasser des Bebauungsplanes und das Bundesdenkmalamt beige-
zogen werden. 

 
 
1. Allgemeine Bebauungsvorschriften für alle Schutz zonen 
 
1.1 Fassaden und Dächer 

Fassaden und Fassadendekorationen sowie Dächer einschließlich Dachrinnen und 
Ablaufrohre müssen sich bei Neu-, Zu oder Umbauten in die charakteristische Struktur des 
Stadtbildes, der Schutzzone und des Objektes harmonisch einfügen. 
 
An von Straßen einsehbaren Fassaden sichtbar geführte Leitungen (Zu- und 
Abwasserleitungen, Stromleitungen, Antennenleitungen, etc.) sind nicht zulässig. 
Die Errichtung von im öffentlichen Straßenraum sichtbaren Sonnenkollektoren und 
Photovoltaikanlagen ist unzulässig. 
 
Höhensprünge aufgrund unterschiedlicher Höhen benachbarter Gebäude („Feuermauern") 
sind möglichst gering zu halten. 

 
1.2 Fenster, Türen und Tore 

Die Konstruktionsdimensionierung und das Material sowie die Proportionen und 
Unterteilung von Fenstern, Türen und Toren müssen sich bei Neu-, Zu- und Umbauten in 
die charakteristische Struktur des Stadtbildes, der Schutzzone und des Objektes 
harmonisch einfügen. 
 
Schaufenster und Geschäftsportale haben in einer dem charakteristischen Stadtbild, dem 
Gebäude und seiner Umgebung entsprechenden Art und Proportion ausgebildet zu sein. 
Die Dimensionierung der Fensterflächen hat derart zu erfolgen, dass die tragende Funktion 
der Außenmauern jedenfalls klar erkennbar bleibt. 
 
Jede Liegenschaft darf, ausgenommen in begründeten Einzelfällen (z.B. 
Grundstückszusammenlegungen), nicht mehr als eine Ein- bzw. Ausfahrt zum 
angrenzenden öffentlichen Straßenraum aufweisen. 

 
1.3 Antennen 

Sende- und Empfangsanlagen jeglicher Art dürfen nicht im öffentlichen Raum sichtbar und 
erkennbar errichtet werden. 

 
1.4 Beleuchtung: 

Die Beleuchtung von und an Gebäuden sowie von öffentlichen und privaten Flächen hat 
auf eine Weise zu erfolgen, die das Erscheinungsbild des Bauwerks und die Nutzbarkeit 
des öffentlichen Raumes nicht beeinträchtigt. 

 
1.5 Werbeeinrichtungen: 

Ankündigungen zu Reklamezwecken und Geschäftsaufschriften auf Fassaden müssen so 
angebracht werden, dass sie sich in Form, Farbe, Größe und Umfang harmonisch in das 
Gesamtbild der Fassade und der unmittelbaren Umgebung einfügen und sie in ihrer 
Charakteristik nicht beeinträchtigen. Leuchtkästen sowie dynamische Werbeeinrichtungen 
sind an Fassaden grundsätzlich verboten. 
 
Die Verwendung von Leucht- bzw. besonders grellen Farben sowie von frei sichtbaren 
Leuchtstoffröhren ist ebenso unzulässig wie die Anbringung von Werbeeinrichtungen auf 
Dächern oder an Fassadenflächen und Fenstern der Obergeschoße. Das teilweise oder 
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völlige Verkleben von Fenstern und Auslagen mit Plakaten und Preisankündigungen ist 
verboten. 
 
Schaukästen, Vitrinen und Litfasssäulen im öffentlichen Raum sind nur insoweit zulässig, 
als sie sich nach Anzahl, Ausmaß, Form und Anordnung harmonisch in das Stadtbild 
einfügen. Sinngemäß gilt dies auch für Warenausräumungen, fixe 
Zeitungsverkaufseinrichtungen, Dauerplakatständer oder ähnlichem. 
 
Die Errichtung von großflächigen Plakattafeln an Einfriedungen ist innerhalb der gesamten 
Schutzzone grundsätzlich verboten. Ausnahme hierzu bilden Baustelleneinfriedungen, an 
denen die Anbringung von Plakattafeln zeitlich befristet gewährt werden kann. 
 
Im Haltestellenbereich öffentlicher Verkehrsmittel kann die Errichtung von hinterleuchteten 
Werbeeinrichtungen gestattet werden. 

 
1.6 Vorgärten: 

Vorgärten sind gärtnerisch auszugestalten. 
 
1.7 Einfriedungen: 

Einfriedungen gegen das öffentliche Gut sind jedenfalls herzustellen. Hinsichtlich der Höhe, 
des Materials etc. dieser Einfriedungen gelten die Bestimmungen des l. Abschnittes 
„Allgemeine Bebauungsvorschriften" Pkt. 3 sinngemäß und sind dem Ortsbild bzw. der 
Epoche der Bebauung anzupassen. 

 
1.8 Erhaltenswürdige Innenhöfe: 

Das charakteristische Gepräge von in der Schutzzone liegenden Höfen ist zu erhalten. 
 
Arkaden, Lauben, Treppen, Überdachungen, Tore, Einfahrten und Brunnen sowie andere 
baukünstlerische oder handwerklich wertvolle Bauteile dürfen durch Zu-, Um- oder 
Neubauten in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigt werden. Die Anordnung von KFZ-
Stellplätzen in Innenhöfen und Vorgärten ist nicht gestattet. 

 
 
 
2. Zusätzliche Bebauungsvorschriften für die Schutz zonenbereiche „Ortskern Bad 

Vöslau“, Ortskern Gainfarn“, „Ortskern Großau“,  „V illenviertel Bad Vöslau", 
„Dörfliche Struktur Gainfarn“ 

 
2.1 „Schutzzone mit Objekten unter Denkmalschutz" (in der Plandarstellung als OK01/VÖ/_, 

OK01/GA/_, OK01/GR/_, V01/VÖ/_, DS01/GA/_ gekennzeichnet): 
Es gelten die „Allgemeinen Bebauungsbestimmungen für Schutzzonen" soweit seitens des 
Bundesdenkmalamtes keine davon abweichenden Festlegungen getroffen werden. 
 

2.2 „Schutzzone mit schutzwürdigen Objekten" (in der Plandarstellung als OK02/VÖ/_, 
OK02/GA/_, OK02/GR/_, V02/VÖ/_, DS02/GA/_  gekennzeichnet): 
Es gelten die „Allgemeinen Bebauungsbestimmungen für Schutzzonen". Der Abbruch von 
Gebäuden (-teilen) ist unzulässig. 

 
2.3 „Schutzzone mit ensemblebedeutsamen Objekten" (in der Plandarstellung als OK03/VÖ/_, 

OK03/GA/_, OK03/GR/_, V03/VÖ/_, DS03/GA/_   gekennzeichnet): 
Es gelten die „Allgemeinen Bebauungsbestimmungen für Schutzzonen". Straßenseitige 
Fassaden sind grundsätzlich in ihrer Erscheinungsform wiederherzustellen bzw. zu 
erhalten. Hiervon kann nur bei Freigabe durch ein „Schutzzonengutachten“ abgewichen 
werden. 
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2.4 „Schutzzone mit dörflichem Charakter" (in der Plandarstellung als OK04/VÖ/_, OK04/GA/_, 
OK04/GR/_, V04/VÖ/_, DS04/GA/_   gekennzeichnet): 
Es gelten die „Allgemeinen Bebauungsbestimmungen für Schutzzonen". 

 
2.5 „Pufferzone" (in der Plandarstellung als OK05/VÖ/_, OK05/GA/_, OK05/GR/_, V05/VÖ/_, 

DS05/GA/_   gekennzeichnet): Es gelten die „Allgemeinen Bebauungsbestimmungen für 
Schutzzonen". 
Die maximale Anzahl der Hauptgeschosse in der festgelegten Bauklasse wird auf die der 
Bauklassenzahl beschränkt. 
(Beispiel:  Bauklasse II bedeutet maximal 2 Hauptgeschosse bei maximal 8,00m 
Traufenhöhe.) 

 
 
IV. Abschnitt: Freiflächen 
 

Für die in der Plandarstellung ausgewiesenen Freiflächen ist folgende Ausgestaltung 
vorzusehen: 

 
1. Allgemeine Vorschriften für alle Freiflächen 
 
1.1 Die Veränderung des natürlichen Geländeverlaufes ist verboten. 
 
1.2 Es dürfen keine KFZ-Abstellplätze errichtet werden. 
 
 
2. Spezielle Vorschriften für die Freiflächen 
 
F1 Die Freifläche ist gärtnerisch auszugestalten. Eine allfällige Bepflanzung hat mit 

standortheimischen Sträuchern und Gehölzen zu erfolgen. 
 
F2 Die Freifläche ist in ihrem Charakter insbesondere auch im historischen Konnex mit der 

Bebauung inklusive ihrer etwaig vorhandenen historische Gestaltungselemente (z. B. 
Wegeführung, gartenarchitektonische Elemente, Wasserflächen u. a.) zu erhalten. Weiters 
kann bei Bauführungen auf Grundstücken, die zumindest teilweise Freiflächen der Type F2 
aufweisen, ein Schutzzonengutachten eingeholt werden. 

 
F3 Die Freifläche ist in ihrer Funktion als Sport- und Erholungsfläche zu erhalten. 
 
 
V. Abschnitt: Planzeichenergänzungen 
 
1. Bebauungsweise „s“: 

Für Bereiche mit der Bebauungsweise „s“ gilt, dass die Gebäude an eine oder beide 
seitliche Grundstücksgrenzen angebaut werden dürfen, sofern der freie Lichteinfall unter 
45° auf die Hauptfenster bestehender Gebäude auf de n Nachbargrundstücken nicht 
beeinträchtigt wird. 

 
2. Bauklasse „l*“: 

Für Bereiche mit der Bauklasse „l*“ beträgt die höchstzulässige Gebäudehöhe 5,00 Meter 
entsprechend der Bauklasse l. Diese darf in Hanglage an der talseitigen Gebäudefront 
sowie an den seitlichen Gebäudefronten überschritten werden, wobei sich die zulässige 
Überschreitung aus der bestehenden Hangneigung -Höhendifferenz zwischen berg- und 
talseitiger Gebäudefront - ergibt. Die maximal zulässige Gebäudehöhe beträgt an der 
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talseitigen Gebäudefront 7,50 Meter und an den seitlichen Gebäudefronten 6,00 Meter. 
Talseitige Giebelfronten dürfen eine Gebäudehöhe von 9,00 Meter nicht überschreiten. 

 
3. Sonderbebauungshöhe „+“: 

In „Siedlungen mit ökologischem und energiesparenden Charakter“ (siehe nachstehende 
Definition) darf die festgelegte maximal zulässige Gebäudehöhe im Falle der Errichtung 
eines Flachdaches um einen Meter überschritten werden. Als „Siedlung mit ökologischem 
und energiesparendem Charakter“ wird dabei eine Siedlung in einem zusammen-
hängenden Gebiet mit einer Mindestgröße von 10.000 m², welche ein ökologisches 
Konzept zur Energieversorgung (wie z.B. ein Blockheizkraftwerk, Warmwasserbereitung mit 
Solarkollektoren) vorsieht, sowie deren Gebäude als Niedrigenergie- bzw. Passivhaus 
errichtet werden, definiert. 

 
 
 



 

 

 

 

Welche Bauvorhaben sind geplant ? 
 

    
 
 

 

     

O O O  Einfamilienhaus 
Doppelhaus 
Reihenhaus 
Kleinwohnhaus 
Wohnhaus 
____________________ 

O O O  Dachgeschossausbau 

O O O  Garage  (Einzelgarage / Doppelgarage) 

O O O  Carport 

O O O  Wintergarten 

O O O  Nebengebäude 

O O O  Gartenhaus 

O O O  Veränderung der Höhenlage des Geländes 

O O O  Straßenseitige Einfriedung 

O O O  Einfriedungsmauer 

O O O  Schwimmbecken, -teich (> 50 m3) 

O O O  Gerätehütte (> 10 m2) 

O O O   

O O O   

O O O   
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ERREICHBARKEITERREICHBARKEITERREICHBARKEITERREICHBARKEIT    

 

Im Zuge der Vorprüfung der Einreichunterlagen können eventuell Fragen 

auftreten. Zur raschen Kontaktaufnahme zur Abklärung von Punkten anbei 

folgende Daten: 

 

BAUBAUBAUBAUVORHABENVORHABENVORHABENVORHABEN 

 

 

BAUWERBERBAUWERBERBAUWERBERBAUWERBER: 

Name 

Telefon 

Mobil 

Email 

 

PLANVERFASSERPLANVERFASSERPLANVERFASSERPLANVERFASSER: 

Firma 

Ansprechperson 

Telefon 

Mobil 

Email 

 

 

 



 

 



ANS-2011-1 

BAUWERBER:BAUWERBER:BAUWERBER:BAUWERBER:    

Name 

Post-Anschrift 

PLZ Ort 

Telefon 

Mobil 

Email 
 

An die 

Stadtgemeinde Bad Vöslau 

Baubehörde 

Schloßplatz 1 

2540  Bad Vöslau Bad Vöslau, am ............................................... 
 

Betrifft: Bauplatz-Anschrift: 

 Grundstücks-Nr.:  EZ.: KG: 

 
 

B a u a n s u c h e n 
gemäß § 14 NÖ BauO 1996 

 

Unter Hinweis auf die angeschlossenen Beilagen beantrage(n) ich (wir) die Baubewilligung gemäß § 14 NÖ BauO 1996 auf 

obiger Liegenschaft: 

o zum Neubau/Zubau (Z 1) ………................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................. 

o zur Errichtung folgender baulicher Anlage (Z 2) ……................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................. 

o zur Herstellung einer Einfriedung (Z 3) ……............................................................................................................. 

o zur Abänderung (Umbau) folgenden Bauwerks (Z 4) ……......................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................. 

o zur Aufstellung folgender Maschinen/Geräte/Feuerungsanlage (Z 5) ……................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................. 

o zur Lagerung folgender Flüssigkeit (Z 6) ……........................................................................................................... 

o zum Abbruch folgenden Bauwerks (Z 7) ……............................................................................................................ 

o zur Veränderung der Höhenlage (Z 8) ……............................................................................................................... 

o zur Aufstellung von Windrädern (Z 9) ……............................................................................................................... 
 

Mir (uns) sind folgende Punkte bekannt: 

a) Vor Durchführung eines Bauverfahrens hat der Bauwerber dieses mittels Ansuchen (inkl. vollständiger Beilagen) bei der 

Baubehörde zeitgerecht zur Begutachtung einzureichen. 

b) Innerhalb von 8 Wochen, ab Eingang des Bauansuchens, können seitens der Baubehörde eventuelle Ergänzungen der 

Antragsbeilagen eingefordert werden. 

c) Innerhalb von 3 Monaten, ab Eingang der vollständigen Antragsunterlagen, muss über das Ansuchen seitens der 

Baubehörde entschieden werden. 

d) Mit den geplanten Arbeiten darf erst nach Rechtskraft des Bewilligungsbescheides begonnen werden. 
 

GRUNDEIGENTÜMER 

 

 

 

 

 

................................................................. 

(Datum und Unterschrift) 

 BAUWERBER 

 

 

 

 

 

................................................................. 

(Datum und Unterschrift) 
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Die Baueinreichung 
 
 
1) Die erforderlichen Antragsbeilagen sind im § 18 NÖ Bauordnung 1996 angeführt. 
 
2) Die notwendigen Inhalte und Angaben für den Einreichplan, für die Baubeschreibung und für den 

Energieausweis sind im § 19 NÖ Bauordnung 1996 angeführt. 
 
3) Beauftragte Fachleute und Bauführer (§ 25 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996): 

Der Bauherr hat mit der Planung und Berechnung des Bauvorhabens Fachleute zu betrauen, die hiezu 
gewerberechtlich oder als Ziviltechniker befugt sind. Besitzt der Bauherr oder einer seiner Dienstnehmer 
selbst diese Befugnis, ist eine solche Betrauung nicht erforderlich. 

 
4) Die Arbeiten für Vorhaben nach § 14 Z. 1, 2, 4, 5, 7 und 8 sind durch einen Bauführer  zu überwachen. Für 

dessen Befugnis gilt Abs. 1 sinngemäß. Davon abweichend, darf eine Gebietskörperschaft, die selbst Bauherr 
ist oder diesen vertritt, eine Person, die in einem Dienstverhältnis zu ihr steht und die die gleiche Befähigung 
besitzt, die zur Erlangung der Befugnis nach Abs. 1 erforderlich ist, zum Bauführer bestellen. An der 
Ausführung des Bauvorhabens darf ein Bauführer nur dann beteiligt sein, wenn er im Besitz einer Befugnis 
nach Abs. 1 ist. 

 
5) Baubeginn (§ 26 NÖ Bauordnung 1996): 

Der Bauherr hat das Datum des Beginns der Ausführung des Bauvorhabens der Baubehörde vorher 
anzuzeigen. 
Spätestens wenn der Bauherr der Baubehörde den Baubeginn meldet, hat er gleichzeitig den Bauführer 
bekannt zu geben. Die Baubehörde hat dem Bauführer je eine Ausfertigung des Baubewilligungsbescheides 
sowie seiner mit einem Hinweis auf ihn versehenen Beilagen (Bauplan, Baubeschreibung etc.) auszufolgen. 

 
6) Bauführerwechsel 

Legt der Bauführer seine Funktion zurück, hat er dies der Baubehörde mitzuteilen. Die ihm zur Verfügung 
gestellte Ausfertigung des Baubewilligungsbescheides samt Beilagen ist zurückzustellen. Die Ausführung 
des Bauvorhabens ist zu unterbrechen, bis ein neuer Bauführer namhaft gemacht ist. 

 
 
 

Feststellungen des Bauwerbers 
 

o Das Grundstück/Der Teil des Grundstückes*) ist Bauplatz/wurde noch nicht/am 

………………………… / zum Bauplatz*) erklärt. 

o Das Grundstück ist mein/unser*) Eigentum. 

o Die Zustimmung des/der Grundeigentümern/Miteigentümer(s)*) wird beigebracht. 

o Das Fahr- und Leitungsrecht ist im Grundbuch eingetragen*). 

o Der abzutretende Straßengrund ist im Teilungsplan dargestellt*). 

o Die angeschlossenen Antragsbeilagen (Einreichpläne, Baubeschreibung, Energieausweis, sowie die 

ergänzenden Berechnungen) sind vom Verfasser derselben unterfertigt. 

o Als Bauführer wurde ……………………………………………………………………… beauftragt*). 

o Der Bauführer ist noch nicht bestellt und wird spätestens mit der Meldung des Baubeginns 

namhaft gemacht*). 
 

 

*) Nichtzutreffendes streichen! ................................................................. 

 (Unterschrift des Bauwerbs) 



 

 
Stadtgemeinde Bad Vöslau 

S t ad t b auamt  
  

 
 

 
 

A-2540 Bad Vöslau, Rathaus, Schlossplatz 1, Tel: +43(0)2252/76161-0, Fax: +43(0)2252/77190 
E-mail: stadtgemeinde@badvoeslau.at, Internet: www.badvoeslau.at 

Bürgerservice: Mo, Di, Do: 8.00-16.00 Uhr, Mi: 8.00–19.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr 
Fachabteilungen: Mo, Fr.: 8.00–12.00 Uhr, Mi: 14.00–19.00 Uhr 

 
 

Erforderliche Unterlagen zur Baueinreichung 
 

1) Bauansuchen (1-fach) mit gesamten Umfang der geplanten Maßnahmen 
unterfertigt vom Bauwerber 
(z.B.: Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, Carport und Einfriedung) 

2) Grundbuchsauszug (1-fach) = Nachweis des Grundeigentums 
höchstens 6 Monate alt 

3) Zustimmung des Grundeigentümers (1-fach) oder 
Zustimmung der Mehrheit nach Anteilen bei Miteigentum oder  
vollstreckbare Verpflichtung des Grundeigentümers zur Duldung des Vorhabens. 

4) Einreichpläne (3-fach)  
unterfertigt vom Bauwerber, den Grundstückseigentümern und dem Planverfasser 
a) Lageplan - M=1:250, 
b) Grundrisse, Ansichten, Schnitte - alle M=1:100) 

5) Nachweis der Planungsbefugnis des Planverfassers (1-fach) 
(Architekt, Ziviltechniker, planender Baumeister) - aufrechte Befugnis ! 

6) Baubeschreibung (3-fach): mit allgemeinen Teil und speziellen Teil 
unterfertigt vom Planverfasser 

7) a) Energieausweis (3-fach) gemäß OIB-Richtlinie, unterfertigt vom Verfasser,  
 (Berechnung gemäß NÖ BTV 97 und NÖ GEEV 08 für alle maßgeblichen Bauteile), 
oder 
b) eine Wärmebedarfsberechnung (3-fach), wenn kein Energieausweis erforderlich ist. 

8) Nachweis über die Prüfung des Einsatzes alternativer Energiesysteme bei der Errichtung 
von Gebäuden (§ 43 Abs. 3) 

9) Nachweis (1-fach) der Einhaltung des sommerlichen Überwärmungsschutzes  
(gemäß ÖNorm B 8110-Teil 3) 

10) Anrainerverzeichnis (1-fach) 

11) Nachweis der rechtlich gesicherten Grundgrenzen, bzw. Bestätigung der Nachbarn (1-fach) 

12) Angabe des höchsten örtlichen Grundwasserspiegel - in Meter über Adria (1-fach) 

13) Angaben zur Ableitung der Regenwässer 
(Berechnung der anfallenden Mengen, Größe der Sicherschächte, Sickerfähigkeit des Bodens, 
Ergebnis eines Sickerversuches oder hydrologischen Gutachtens) 

14) Aussagen zu den Grundstückseigenschaften (1-fach), unterfertigt vom Planverfasser 
(Nachweis über die ausreichende Tragfähigkeit des Baugrundes, Ergebnisse der 
Baugrunduntersuchung, Baugrundeigenschaften) 
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15) Nachweis der Gebäudehöhen (1-fach), unterfertigt vom Planverfasser 
(Berechnung der Gebäudehöhe / Darstellung der Ermittlung der Gebäudehöhe) 

16) Statische Vorbemessung / Vorstatik  (1-fach) 
(Vorstatik für neue tragende Bauteile, Säulen, Unterzüge, Auswechslungen, etc. 
Kopie der statischen Vorbemessung durch Statiker, Zivilingenieur, Baumeister, etc.) 

17) Detail- und Konstruktionspläne 
(soweit sie zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind) 

18) Angaben über die Sicherung der Baugrube und die Sicherung der Nachbarobjekte 
(Zustimmungserklärung der Eigentümer für Unterfangungen, etc.) 

19) Nachweis über die Einhaltung des Brandschutzes gemäß §§ der NÖ BTV (1-fach) 
(Brandschutznachweis, Brandschutzberechnung, Brandbelastung, Brandschutzkonzept, 
Fluchtzeitberechnung, etc.) 

20) Nachweis über die Einhaltung des Schallschutzes gemäß § 7 bzw. § 48 NÖ BTV (1-fach) 
(Schallschutznachweis bei Zwei- und Mehrfamilienhäuser sowie bei Wohnhäusern) 

21) Farbkonzept / Fassadengestaltung (1-fach) 
(Ansichtsplan inkl. Färbelungsvorschlag mit Farbnummern) 

22) Vorprojekt Heizungsanlage (1-fach) 
a) Art des Brennstoffs / Heizraum oder Aufstellungsraum 
b) Heizungskamin und Notkamin 

23) Kontrollierte Wohnraumlüftung  (1-fach) 
(Angabe, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung eingebaut wird) 

24) PKW-Stellplätze (1-fach) 
(Berechnung der erforderlichen Anzahl der PKW-Stellplätze / Stellplan für Kraftfahrzeuge / 
Ausgestaltung der Garage, Carport, Stellplatz / Rigol an Grundstücksgrenze zum Gehsteig) 

25) Baustelleneinrichtung (Plan M=1:100 oder 1:250) 
(Ein Ansuchen nach § 90 Straßenverkehrsordnung ist durch die Baufirma erforderlich!  
bei einer Gemeindestraße an die Stadtgemeinde; bei einer Landesstraße an die BH-Baden) 

26) Ansuchen um Abänderungen von öffentlichen Einrichtungen (kostenpflichtig !) 
eigenes Formular ! (z.B. Gehsteigüberfahrten, Laterne, Grünfläche, Baum, etc.) 

27) Betriebskonzept (3-fach) 
(Bei Bauvorhaben im Grünland erforderlich) 
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Mindestinhalte der Einreichunterlagen 
 

1. Inhalte im Lageplan gemäß § 19 NÖ BauO 96 

a) Lageplan im Maßstab  1 : 500, besser  1 : 250 ! 
b) Baugrundstück inkl. der angrenzenden Grundstücke (ca. 5 m Streifen) 

c) Eigenes Grundstück inkl. aller Gebäude (Grundstücksnummer, Einlagezahl) 

d) Lage des Baugrundstücks mit allen relevanten absoluten Höhenkoten (xxx,xx Meter 
über Adria) und Nordrichtung (Nordpfeil) 

e) Nachbargrundstücke inkl. aller Gebäude (Grundstücksnummer, Name und Anschrift 
der Eigentümer) und der absoluten Höhenkoten im Bereich der gemeinsamen 
Grundgrenzen 

f) Öffentlicher Bereich mit absoluten Höhenkoten in den Lageplan einarbeiten 
(Gehsteig, Gehsteig-Überfahrten, Parkstreifen, Bäume, Rabatte, etc.) 

g) Angaben aus dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
(Widmungsart und Bebauungsbestimmungen) 

h) Straßen- und Baufluchtlinien gemäß Bebauungsplan 

i) Lagerichtige Darstellung der Grenzen des Baugrundstückes und 
deren Kennzeichnung in der Natur ! 

j) Hinweis über die Übertragung der Grundgrenzen 
(Grenzkataster, Teilungsplan, Naturaufnahme, Vermessungsplan) 

k) Zustimmung zu den Grundgrenzen (auf dem Lageplan oder auf gesondertem 
Formular), wenn das Grundstück noch im Grundsteuerkataster ist. 

l) Lage der Einfriedung zum öffentlichen Gut mit Eingänge und Einfahrten 
(über die gesamte Grundstücksbreite gezeichnet – Achtung: Höhenniveaus !) 

m) Angaben über das Öffentliche Gut (Verkehrsflächen) 
inkl. Gehsteig, Fahrbahn, Baumscheiben, Parkstreifen, etc. 
und der absoluten Höhenkoten (Straßenniveau, etc.) 

n) Einfriedungen zu den Nachbargrundstücken 
(inkl. bestehende Geländehöhen und die neue Geländehöhen bzw. Höhenunterschiede) 

o) Bestehende Gebäude und Trinkwasserbrunnen inkl. Abstände zu den Grundgrenzen 
(farbige Darstellung laut Lageplan-Legende !) 

p) Geplante Gebäude und Gebäudeteile inkl. aller Abstände zu den Grundgrenzen, in 
farbiger Darstellung laut Lageplan-Legende, mit absolutem Projektniveau (Erdgeschoß 
±0,00 = ? Meter über Adria) 

q) Ver- und Entsorgungseinrichtungen [Einbauten und Freileitungen] 
a) Schmutzwasserkanal - Übergabeschacht unmittelbar bei der Grundstücksgrenze 
b) Trinkwasser - Wassermesserschacht unmittelbar bei der Grundstücksgrenze 
c) Regenwasserkanal inkl. Regenrohrsinkkästen, Regenwasserzisterne, 
 Regenwassersickerschächte (Fassungsvermögen, Abstände von den 
 Grundstücksgrenzen) 
d) Strom-Anschlussstelle (Bock oder Kasten) 
e) Gas-Übergabestelle (Bock oder Kasten) 
f) Telefonanschluss (Lage) 
g) Telekabel-Anschluss (Lage) 
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r) Anlagen für die Sammlung des Mülls 
(Lage Müllplatz / Müllraum; Größe gemäß der Anzahl der Müllgefäße und den 
Richtlinien) 

s) Lage und Anzahl der PKW-Stellplätze / Stellplan für Kraftfahrzeuge 
(inkl. Nachweis gemäß § 63 NÖ BauO und § 155 NÖ BTV) 

t) Rigol an der Grundgrenze im Bereich der Garageneinfahrt 
(Entwässerung der Oberflächenwässer) 

u) Vorsorge (Lage und Größe) für den Bau oder die Einrichtung von Schutzräumen 
(gemäß § 65 BÖ BauO und §§ 171 und 172 NÖ BTV) 

v) Lage und Größe der Kinderspielplätze 
(gemäß LGBl. 8215-0 und LGBL. 8215/1-0) 

 

2. Inhalte in den Einreichplänen gemäß § 19 NÖ BauO 96 

a) Grundrisse aller Geschosse (M = 1 : 100) inkl. Dachdraufsicht 
(farbige Darstellung laut Legende für Grundrisse und Schnitte !) 

b) Schnitte (M = 1 : 100) durch Stiege, mit angrenzendem Gelände,  
inkl. Eintragung der Gebäudehöhen gemäß § 53 NÖ BauO 96 
Bezugsniveau (Erdgeschoß ±0,00 = xxx,xx Meter über Adria) 
gezeichnet von Grundstücksgrenze bis zur Grundstücksgrenze !! 

c) Alle Gebäudeansichten (M = 1 : 100) inkl. angrenzendem Geländeverlauf 
(Altbestand und Neuplanung) jeweils mit Höhenkoten 

d) Darstellung der Straßenansicht auch mit Ansichtsstreifen (jeweils ca. 3 Meter) 
der Nachbargrundstücke 

e) Einfriedung : Ansicht (M = 1 : 100) und Detailschnitt (z.B. M = 1 : 20) 
gezeichnet über die gesamte Grundstücksbreite !! 
Darstellung der Ausgestaltung zu 
1) öffentlichen Gut: maximale Höhen, Neigung des Gehsteigs 
2) den Nachbarliegenschaften: Höhenunterschiede der Liegenschaften 
(Zaun, Sockel, Fundament, Raseneinfassungssteine, Rigol, etc.) 

f) Fäkalkanal mit Gefälle, Durchmesser, Material und Kanalsohle, lt. ÖNorm B 2501 

g) Regenwasserkanal inkl. Regenabfallrohre und Regensinkkästen 

 

3. Inhalte in der Baubeschreibung gemäß § 19 NÖ BauO 96 

a) Umfang der Bauausführungen (Kurzbeschreibung, Bauteile, Bauabschnitte, etc.) 

b) Größe des Baugrundstückes 

c) Flächenbilanz: Verbaute Grundrissfläche (alt + neu), Umbauter Raum (alt + neu), etc. 

d) Nutzflächen (alt + neu); Zusammenstellungen nach Einheiten, nach Geschoßen, etc. 

e) Beschreibung der geplanten Bauausführungen 
(Materialien der Bauteile, Aufbauten für Boden, Wand und Decke) 

f) Angaben über Brand-, Schall- und Wärmeschutz 

g) Verwendungszweck des Bauwerkes (Raumnutzungen, etc.) 

 



Schnitt von Grundstücksgrenze zu Grundstücksgrenze 
 

 
inkl. Absolute Höhen der Nachbargrundstücke 

 
 
Straßenseitige Einfriedung 

 

 
von Grundstücksgrenze zu Grundstücksgrenze inkl. Absolute Höhen 
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BAUWERBER:BAUWERBER:BAUWERBER:BAUWERBER:    

Name 

Post-Anschrift 

PLZ Ort 

Telefon 

Mobil 

Email 

 

An die 

Stadtgemeinde Bad Vöslau 

Baubehörde 

Schloßplatz 1 

2540  Bad Vöslau Bad Vöslau, am .................................. 
 

 

Betrifft: Bauplatz-Anschrift: 

 Grundstücks-Nr.:  EZ.: KG: 

 

 

Die Zustimmung des Grundeigentümers bzw. der Miteigentümer erfolgt in der Regel durch 

Original-Unterschriften auf allen Parien der Einreichpläne. Sind die Unterschriften mehrerer 

Personen erforderlich - und ist der Platz am Plankopf des Einreichplns nicht ausreichend - 

so kann die Zustimmung des Grundeigentümers bzw. der Miteigentümer auf diesem Beiblatt 

erfolgen. Es sind mehr als 50 % nach Grundanteilen erforderlich. 
 

Zust immung  zum  Bauvorhaben 
 

Die in nachstehendem Verzeichnis unterfertigten Miteigentümer erklären hiermit Ihre 

Zustimmung zu folgenden Bauvorhaben: 

 

Bauwerber:  

Bauvorhaben:  

Einreichplan: Plannummer 

Plandatum 

Baubeschreibung: Datum 

 

Diese Zustimmung gilt nur für das oben angeführte Bauverfahren. 

 

Anteile Miteigentümer (Vor- und Zuname) Unterschrift 
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Anteile Miteigentümer (Vor- und Zuname) Unterschrift 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



 

E I N R E I C H P L A N 
 

PARIE 

 

BAUVORHABEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAUWERBER: 
 
 
 
 
 
 
 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER: 
 
 
 
 

PLANVERFASSER: 
 
 
 
 
 
 
 

BAUFÜHRER: 

 
BAUBEHÖRDE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANINHALT: 
 
 
 
 
 
 

MASSTAB: 
 

DATUM: PLANNUMMER: 

 



Legenden am Einreichplan
Farbe

LEGENDE - LAGEPLAN:

NEUBAU rot

ABBRUCH gelb

BESTAND grau

UMBAU

LEGENDE - GRUNDRISSE UND SCHNITTE:

ZIEGEL rot

STAHLBETON dunkelgrün

STAMPFBETON hellgrün

HOLZ brauHOLZ brau

GIPSKARTON orange

WÄRMEDÄMMUNG violett

STAHL dunkelblau

GLAS hellblau

ABBRUCH gelb

BESTAND grau
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* Pflichtfelder - unbedingt ausfüllen ! Seite 1 BBE-2011-2 

PLANVERFASSER: * 
Name 

Adresse 

PLZ Ort 

Telefon 

Mobil 

Email 

 

 

 ..........................., am .................................. 
 

BAUWERBER: * 
 Name: 

Post-Anschrift: 

PLZ, Ort: 

Telefon: 

Mobil: 

Email: 

 

 

B a u b e s c h r e i b u n gB a u b e s c h r e i b u n gB a u b e s c h r e i b u n gB a u b e s c h r e i b u n g    
gemäß § 19 NÖ BauO 1996 

 

1) Allgemeines 

Bauvorhaben: * 

 

 

Bauplatz-Anschrift: * 

 

 

Grundstücksdaten: * 

(Gst.Nr., EZ., KG.) 

 

Gesamt - Grundstücksfläche: * 

 

 m² 

 

2) Flächenbilanz 

Verbaute Fläche alt: * 

 

m²  Verbaute Fläche neu: * m² 

Unverbaute Fläche alt: * 

 

m²  Unverbaute Fläche neu: * m² 

Summe Nutzflächen alt: * 

 

m²  Summe Nutzflächen neu: * m² 

Brutto-Rauminhalt alt: * 

(Umbauter Raum alt) 

m³  Brutto-Rauminhalt neu: * 

(Umbauter Raum neu) 

m³ 

Anzahl Wohnungen alt: * 

 

  Anzahl Wohnungen neu: * 

 

 

Anzahl Büro / Betriebe alt: * 

 

  Anzahl Büro / Betriebe neu: * 

 

 

 

3a) Gebäudehöhe 3b) Geschosse 3c) Lageplan 

Nord-Seite: * m 

 

 Oberirdisch: * 

(Anzahl) 

  Darstellung durch Übertragung aus: * 

Ost-Seite: * m 

 

 Unterirdisch: * 

(Anzahl) 

 o 

o 

Grenzkataster 

Teilungsplan 

Süd-Seite: * m 

 

   o 

o 

Naturaufnahme 

Vermessungsplan 

West-Seite: * m 

 

    

o 

 

Grundstück ist noch im Grundsteuerkataster 
 



* Pflichtfelder - unbedingt ausfüllen ! Seite 2 BBE-2011-2 

4) Bezugsniveau über Adria 

Der Erdgeschoss-Fußboden (± 0,00) liegt: * ………… m über Adria 

 

5) Allgemeine Baubeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Konstruktive Angaben (Rohbau) 

 Kellergeschoss Erdgeschoss Obergeschoss Dachgeschoss 

Fundament 

 

    

Außenwände * 

 

    

Tragende 

Innenwände 

    

Nichttragende 

Innenwände 

    

Decke oberhalb 

Geschoss 

    

 

7) Dach, Fassade, Öffnungen, Fußböden 

Dachstuhl und Dachneigung: 

 

 

Dachform und Dacheindeckung: 

 

 

Art der Fassade: 

 

 

Art der Fenster und Außentüren: 

 

 

Art der Tore: 

 

 

Art der Innentüren: 

 

 

Fußböden in Wohnräumen: 

 

 

Fußböden in Sanitärräumen: 

 

 

Fußböden in Nebenräumen: 

 

 

 

8) Farbkonzept 

BAUTEIL BEREICH FARBE FIRMA NUMMER 

Fassade Nullfläche    

 Faschen    

 Zierelemente    

 Gesimse    

 Sockel    

Dach Dachziegel    

 Dachrinne    

 Regenrohr    



* Pflichtfelder - unbedingt ausfüllen ! Seite 3 BBE-2011-2 

BAUTEIL BEREICH FARBE FIRMA NUMMER 

Fenster Rahmen    

 Flügel    

 Füllungen    

Tore Rahmen    

 Flügel    

 Füllungen    

 

9a) Heizung 

Lage der Heizung: o im Aufstellungsraum o in eigenem brandbeständigen Heizraum 

Gerät:  Marke: …………………………………………… 

 Type: …………………………………………… 

 ÖVGW-Nummer: …………………………………………… 

 Nennwärmeleistung: ……………… kW 

 Nennwärmebelastung: ……………… kW 

Abgasführung: o raumluftunabhängig 

o raumluftabhängig 

 Rauchrohranschluss: Ø ……………… Höhe ………… 

 kamingebunden o ja o nein 

Schornstein: o bestehender Schornstein 

betriebsdicht o ja o nein 

Sanierung erforderlich: …………………………………………… 

o neuer Schornstein 

Fabrikat …………………………………………… 

Durchmesser …………………………………………… 

Wirksame Fanghöhe …………………………………………… 

mit Lüftungsschacht o ja o nein 

Kehrmöglichkeit: o über Dach o im Dachboden 

 

9b) Beheizung 

Wärmebereitstellung: * o zentral o dezentral 

Wärmebereitstellungssytem: * 

 

o Kessel: Standardkessel 

o Kessel: Niedertemperaturkessel 

o Kessel: Brennwertkessel 

o Wärmepumpe: Außenluft/Wasser 

o Wärmepumpe: Sole/Wasser 

o Wärmepumpe: Wasser/Wasser 

o Thermische Solaranlage mit Beitrag zur Raumheizung 

o Fernwärme 

o Nahwärme (Blockheizung) 

o Einzel-Raumheizgerät (Ofen, Herd) 

o Andere  …………………………………………………… 

Betriebsweise: * 

 

o modulierend o monovalent 

o nicht modulierend o bivalent 

Art des Brennstoffs: * 

 

o Heizöl Extraleicht o Scheitholz 

o Heizöl Leicht o Hackschnitzel 

o Erdgas o Holz-Pellets 

o Flüssiggas o Sonstige Biomasse 

o Nah- u. Fernwärme o Strom 

o Kohle o Andere  ………………………… 

Wärmeabgabesystem: * 

 

o Kleinflächige Wärmeabgabe (Heizkörper) 

o Flächenheizung 

o Luftheizung 

o Gebläsekonvektor 

o Andere  …………………………………………………… 
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9c) Warmwasseraufbereitung und Belüftung 

Wärmebereitstellung: * o zentral o dezentral 

Art der Aufbereitung: * o Kombinierte Erzeugung mit Raumwärme 

o Getrennte Erzeugung mittels separatem Kessel 

o Getrennte Erzeugung mittels separater Nah-/Fernwärme 

o Getrennte Erzeugung mittels elektrischer Energie 

o Getrennte Erzeugung mittels separater Wärmepumpe 

o Thermische Solaranlage kombiniert mit Heizsystem 

o Thermische Solaranlage kombiniert mit anderen System 

Belüftung: * o Natürliche Lüftung (Fenster) 

o Mechanische Lüftung-Abluftanlage 

o Mech. Lüftung-Zu- u. Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung 

o Raumtechnische Anlage für Befeuchtung 

o Raumtechnische Anlage für Kühlung 

o Raumtechnische Anlage für Heizung 

 

9d) Haustechnik 

Elektro: 

 

o Elektroinstallation: 

o Kraftstrom: 

o Erdungssystem: 

o Blitzschutzanlage: 

o …………………… 

Heizungskamin: * 

(Durchmesser, von Geschoss – bis) 

 

Notkamin: * 

(Durchmesser, von Geschoss – bis) 

 

Kontrollierte Wohnraumlüftung: * 

 

o ja 

o nein 

Raumentlüftungen: 

(Innenliegende Räume) 

 

Auflistung der nicht beheizten Räume: 

(Raumwidmung und Geschoss) 

 

 

 

 

10) Ver- und Entsorgung 

Trinkwasserversorgung: * 

 

o Netzanschluss 

o Eigenversorgung (Brunnen) 

Abwasserentsorgung: * 

(Schmutzwasserkanal) 

o Anschluss an Schmutzwasser-Kanalnetz 

o Kleinkläranlage 

Elektrizitätsversorgung: * 

(Strom) 

o Netzanschluss (Wien-Strom  bzw.  EVN) 

o Eigenversorgung 

Niederschlagswässer: * 

(Regenwässer) 

o Versickerung auf Eigengrund 

 

Gasversorgung: * 

 

o Netzanschluss 

o kein Netzanschluss 

Müll- und Abfallentsorgung: * 

 

o GVA - Gemeindeverband für Abfallwirtschaft 

 

Sonstige Versorgungen: 

 

o Telefonanschluss 

o Kabel – TV - Anschluss 

 

11) Baugrund und Freiflächen 

Probebohrung / Bodenproben: 

 

vom 

des 

Bodengutachten erstellt von: 

 

 

Bodenbeschaffenheit: * 
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Bodenklasse: 

 

 

Tragfähigkeit: 

 

 

Grundwasserspiegel: * 

 

o Höchster örtlicher Grundwasserspiegel = ………… m über Adria 

Gefährdung durch Grundwasser: o nein 

o ja, Maßnahmen …………………………………………………………… 

Hochwasserabflussgebiet: Liegt das Grundstück innerhalb eines Hochwasserabflussgebiets? 

o HQ30 o Zone: ……………………………………… 

o HQ100 o nein 

Unterirdische Einbauten: 

 

o nein 

o ja, ………………………………… 

Geländeveränderungen: * 

 

 

 

 

o nein, Bestand bleibt unverändert  

o ja, siehe Einreichplan und Kurzbeschreibung: 

 

Einfriedung zum Öffentlichen Gut: * 

(Art und Höhe) 

o Sockel: 

o Zaunfelder: 

Einfriedung zu Nachbarliegenschaften: 

(Art und Höhe) 

 

Rigol an der Grundstücksgrenze: 

(bei Gehsteigüberfahrt) 

o ja 

o nein, weil ………………………………… 

Aufstellplatz für die Müllgefäße: o Restmülltonne 

o Papiertonne 

o Biotonne 

o Gelber Sack 

Freiflächengestaltung und  

zusätzliche Maßnahmen: 

 

 

 

 

 

z.B. Stützmauern, Freitreppen, Terrassen, etc. 

 

12) Bautechnische Anforderungen 

Angaben zum Wärmeschutz: * 

 

 

o Energiekennzahl = ………… kWh/m2 

o Kennwerte und Aufbauten siehe beiliegenden Energieausweis 

Angaben zum Brandschutz: * 

 

 

o Kennwerte und Aufbauten siehe beiliegende Berechnung 

Angaben zum Schallschutz: * 

 

 

o Kennwerte und Aufbauten siehe beiliegende Berechnung 

Art der Feuchtigkeitsisolierung: 

 

 

Art der Perimeter-Dämmung: 

 

 

Erste Löschhilfe: * 

(z.B. Art und Anzahl der Feuerlöscher) 

 

Erweiterte Löschhilfe: 

 

 

Blitzschutzanlage: 

 

o ja 

o nein 

Flucht- und Rettungswege: 
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13) Sonstige Einrichtungen 

PKW-Stellplätze: * 

(Art, Gestaltung, Bodenbelag) 

o Stellplätze im Freien, Anzahl    = ………… 

o Stellplätze mit Carport, Anzahl = ………… 

o Stellplätze in Garagen, Anzahl  = ………… 

Schutzraum: * o Vorsorgefläche im Lageplan eingetragen 

o Erforderliche Größe lt. Berechnung = ………… 

 

14) Gemeinschaftseinrichtungen  (bei Wohnhausanlagen) 

Kinderspielplatz: 

 

 

Gemeinschaftsantennen: 

 

 

Abstellräume / Parteienkeller: 

 

 

Aufzug: * 

 

o ja 

o nein 

Behindertengerechte Ausführungen: 

 

 

Feuerwehrzufahrt: 

(Flächen am Grundstück lt. TRVB) 

 

 

15) Nutzungseinheiten 

Nutzungsart: * 

mit Nutzfläche 

o Wohnung …… m2 NFL 

o Wohnung / Arbeitsstätte …… m2 NFL 

o Bürofläche …… m2 NFL 

o Geschäft …… m2 NFL 

o Betrieb …… m2 NFL 

Flächen: * 

 

Geschoss: Nutzfläche: Raumhöhe: Anzahl der 

   Räume>4m2 

Dachgeschoss ………… ………… ………… 

1. Obergeschoss ………… ………… ………… 

Erdgeschoss ………… ………… ………… 

Kellergeschoss ………… ………… ………… 

Ausstattung: * 

 

Badezimmer / Dusche o ja o nein 

Küche / Kochnische o ja o nein 

WC  o ja o nein 

Wasserauslass o ja o nein 

Rechtsverhältnis: * 

 

o Eigenbenützung durch Gebäudeeigentümer 

o Wohnungseigentum 

o Hauptmiete 

o Sonstiges Rechtsverhältnis  …………… 

 

 

BAUWERBER 

 

 

 

 

 

................................................................. 

(Datum und Unterschrift) 

 PLANVERFASSER 

 

 

 

 

 

................................................................. 

(Datum und Unterschrift) 
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Energieeinsparung und Wärmeschutz 
 

 

Die Anforderungen an die Energieeinsparung und den 
Wärmeschutz (§ 43 Abs. 1 Z. 6 der NÖ Bauordnung 1996, 
LGBl. 8200) sind einzuhalten. 

 

Die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie machte Änderungen der 
Bestimmungen folgender Gesetze, bzw. die Schaffung einer neuen Verordnung 
erforderlich: 

• NÖ BauO 96 NÖ Bauordnung 1996 LGBl. 8200 

• NÖ BTV 97 NÖ Bautechnikverordnung 1997 LGBl. 8200/7 

• NÖ GEEV 08 NÖ Gebäudeenergieeffizienzverordnung 2008 LGBl. 8201/17 

• OIB RL 6 OIB Richtlinie 6  -  Energieeinsparung und Wärmeschutz 

 

Im Baubewilligungsverfahren sind nun folgende zusätzlichen Antragsbeilagen 
erforderlich: 

• Energieausweis (3-fach)  
bei Neu- und Zubauten sowie bei Abänderungen von Gebäuden (§ 43 Abs. 3 
NÖ Bauordnung 1996) und bei umfassenden Sanierungen von Gebäuden mit 
einer konditionierten Netto-Grundfläche von mehr als 1000 m², sofern diese 
technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar sind. 
gemäß § 1 Abs. 1 NÖ GEEV 2008 

• U-Wert-Berechnung (3-fach) 
Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen an wärmeübertragende 
Bauteile 
gemäß § 1 Abs. 2 NÖ GEEV 2008 

• Alternative Energiesysteme (1-fach) 
Nachweis über die Prüfung des Einsatzes alternativer Energiesysteme bei der 
Errichtung von Gebäuden (§ 43 Abs. 3 NÖ BauO 96). 

• Sommerlicher Überwärmungsschutz (1-fach) 
Nachweis der Einhaltung des sommerlichen Überwärmungsschutzes gemäß 
ÖNorm B 8110-Teil 3. 

 

Alle Antragsbeilagen sind von hiezu befugten Verfassern zu unterfertigen. 
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NÖ Gebäudeenergieeffizienzverordnung 2008 
(NÖ GEEV 2008) 

 
 
§ 1  -  Geltungsbereich 
 
 (1)  Die Anforderungen an die Energieeinsparung und den Wärmeschutz (§ 43 Abs. 1 Z. 6 der NÖ 
Bauordnung 1996, LGBl. 8200) sind einzuhalten und die Erstellung eines Energieausweises ist 
erforderlich bei 
 

 1. Neubauten von konditionierten Gebäuden, wobei folgende Gebäude ausgenommen sind: 
 a) Gebäude, die für Gottesdienst und religiöse Zwecke bestimmt sind; 
 b) Gebäude vorübergehenden Bestandes, die auf längstens zwei Jahre bewilligt werden, für 

die unter Berücksichtigung des Verwendungszweckes jeweils die Summe der 
Heizgradtage HGT12/20 nicht mehr als 680 Kd beträgt; 

 c) Betriebsgebäude und land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, für die unter 
Berücksichtigung des Verwendungszweckes jeweils die Summe der Heizgradtage 
HGT12/20 nicht mehr als 680 Kd beträgt; 

 d) frei stehende, an mindestens zwei Seiten auf eigenem Grund zugängliche Gebäude mit 
einer konditionierten Netto-Grundfläche von weniger als 50 m²; 

 

 2. der Herstellung konditionierter Netto-Grundflächen ab 50 m² von Gebäuden, wenn diese 
eigene Nutzungseinheiten bilden; 

 

 3. bestehenden Gebäuden mit einer konditionierten Netto-Grundfläche von mehr als 1000 m², 
die einer umfassenden Sanierung unterzogen werden, sofern diese technisch, funktionell und 
wirtschaftlich realisierbar ist. 

 
 (2)  Die Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile sind jedenfalls einzuhalten bei 
 

 1. Gebäuden gemäß Abs. 1 Z. 1; für Gebäude gemäß Abs. 1 Z. 1 lit.b und c jedoch nur dann, 
wenn es dem Verwendungszweck nicht widerspricht, 

 

 2. der Herstellung von weniger als 50 m² konditionierter Netto-Grundfläche von Gebäuden, 
 

 3. der Herstellung ab 50 m² konditionierter Netto-Grundfläche von Gebäuden, wenn diese 
keine eigenen Nutzungseinheiten bilden, sowie 

 

 4. bestehenden Gebäuden mit einer konditionierten Netto-Grundfläche bis 1000 m², die einer 
umfassenden Sanierung unterzogen werden, sofern diese technisch, funktionell und 
wirtschaftlich realisierbar ist. 

 

Dies gilt sinngemäß auch für Abänderungen von Gebäuden, die wärmeübertragende Bauteile 
betreffen. 
 
 (3)  Für Gebäude, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds (z.B. Schutzzone) oder aufgrund ihres 
besonderen architektonischen oder historischen Wertes geschützt sind, gelten die Abs. 1 Z. 2 und 3 
und Abs. 2 nur, wenn die Einhaltung der Anforderungen keine unannehmbare Veränderung ihrer 
Eigenart oder ihrer äußeren Erscheinung bedeuten würde. 
 
 (4)  Kleinbauwerke (z.B. Telefonzellen, Wartehäuschen, Verkaufshütten) sind vom Geltungs-
bereich dieser Verordnung ausgenommen. 
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Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen an die Energieeinsparung und  

den Wärmeschutz (Energieausweis) 
 
 
In Niederösterreich ist ein Energieausweis nach OIB-Richtlinie 6 erforderlich, wenn Sie bei der 
Baubehörde ab dem 13.02.2009 um Baubewilligung einreichen und dient auch als Grundlage für 
die NÖ Wohnbauförderung. 
 
 
Die Anforderungen an die Energieeinsparung und den Wärmeschutz (§ 43 Abs. 1 Z. 6 der NÖ 
Bauordnung 1996, LGBl. 8200) sind einzuhalten und die Erstellung eines Energieausweises ist 
erforderlich bei: 
 

1. Neubauten von konditionierten Gebäuden, wobei folgende Gebäude ausgenommen sind: 
 a) Gebäude, die für Gottesdienst und religiöse Zwecke bestimmt sind; 
 b) Gebäude vorübergehenden Bestandes, die auf längstens zwei Jahre bewilligt werden, für 

die unter Berücksichtigung des Verwendungszweckes jeweils die Summe der 
Heizgradtage HGT12/20 nicht mehr als 680 Kd beträgt; 

 c) Betriebsgebäude und land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, für die unter 
Berücksichtigung des Verwendungszweckes jeweils die Summe der Heizgradtage 
HGT12/20 nicht mehr als 680 Kd beträgt; 

 d) frei stehende, an mindestens zwei Seiten auf eigenem Grund zugängliche Gebäude mit 
einer konditionierten Netto-Grundfläche von weniger als 50 m²; 

 
2. der Herstellung konditionierter Netto-Grundflächen ab 50 m² von Gebäuden, wenn diese eigene 

Nutzungseinheiten bilden; 
 
3. bestehenden Gebäuden mit einer konditionierten Netto-Grundfläche von mehr als 1000 m², die 

einer umfassenden Sanierung unterzogen werden, sofern diese technisch, funktionell und 
wirtschaftlich realisierbar ist. 

 
 
Der Energieausweis hat jedenfalls die gebäude- und energiespezifischen Daten auf 
Grund der Erfassung zu enthalten. Bei der Erstellung eines Energieausweises kann 
auch zwischen einer vereinfachten und einer detaillierten Erfassung gewählt werden. 
 
 

Hinweis: Bitte überprüfen Sie, ob die Bauteil-Nummern im Energieausweis 
mit den Bauteil-Nummern in den Schnitten im Einreichplan 
übereinstimmen. 

 

 
Der Verkauf oder die In-Bestand-Gabe von Gebäuden oder Nutzungseinheiten in Gebäuden wird im 
Bundesgesetz, dem Energieausweisvorlagegesetz (EAVG), geregelt. Für die Erstellung solcher 
Energieausweise kann das vereinfachte Verfahren gemäß OIB Leitfaden „Energietechnisches 
Verhalten von Gebäuden“ Pkt. 4 angewendet werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine 
exakte Erfassung vermutlich zu einem besseren Ergebnis führen wird. 
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Nachweis über die Einhaltung 
der Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile 

(U-Wert-Berechnung) 
 
 
Allgemeine Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile 
 

Unbeschadet der Bestimmungen gemäß der Punkte 2 und 4 dürfen bei Neubau eines 
Gebäudes sowie bei Erneuerung oder Instandsetzung des betreffenden Bauteiles bei 
konditionierten Räumen folgende Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) bei 
nachstehend genannten, wärmeübertragenden Bauteilen nicht überschritten werden: 

 

 
 
Die Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile sind jedenfalls einzuhalten bei 
 

 1. Gebäuden gemäß Abs. 1 Z. 1; für Gebäude gemäß Abs. 1 Z. 1 lit.b und c jedoch nur dann, 
wenn es dem Verwendungszweck nicht widerspricht, 

 2. der Herstellung von weniger als 50 m² konditionierter Netto-Grundfläche von Gebäuden, 
 3. der Herstellung ab 50 m² konditionierter Netto-Grundfläche von Gebäuden, wenn diese 

keine eigenen Nutzungseinheiten bilden, sowie 
 4. bestehenden Gebäuden mit einer konditionierten Netto-Grundfläche bis 1000 m², die einer 

umfassenden Sanierung unterzogen werden, sofern diese technisch, funktionell und 
wirtschaftlich realisierbar ist. 

Dies gilt sinngemäß auch für Abänderungen von Gebäuden, die wärmeübertragende Bauteile 
betreffen. 
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Nachweis über 
die Prüfung des Einsatzes alternativer Energiesysteme bei der 

Errichtung von Gebäuden 
 
 

NÖ Bauordnung 1996 
 

II. Bautechnik 
Anforderungen an die Planung und die Bauausführung 

 
§ 43  -  Allgemeine Ausführung, wesentliche Anforderungen 

 
(3)  Die Landesregierung hat die Anforderungen an Bauwerke und Bauteile nach Abs. 1 sowie die 
Erforderlichkeit, den Inhalt und die Form des Energieausweises (§ 4 Z. 6) mit Verordnung näher zu 
bestimmen und dabei einschlägige Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften, 
insbesondere die im § 76a Abs. 1 angeführten, soweit sie sich auf Bauwerke oder Bauprodukte 
beziehen, umzusetzen, dafür vorzusorgen, dass den Benützern der Bauwerke eine zeitgemäße 
Wohn- und/oder Gebrauchsqualität - auch in Krisenzeiten - gewährleistet ist sowie auf Kinder, 
Kranke, Behinderte und Senioren besonders Bedacht zu nehmen. Je nach Erfordernis hat sie für 
einzelne Arten von Bauwerken, wie z.B. Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Bauwerke für größere 
Menschenansammlungen, Verkaufsstätten, oder für einzelne Arten von Bauteilen, wie Wände, 
Decken und Schornsteine, unterschiedliche Festlegungen zu treffen. In einer solchen Verordnung 
können technische Richtlinien oder Teile davon, die dem Stand der Technik entsprechen und von 
einer fachlich geeigneten Stelle herausgegeben worden sind, als verbindlich erklärt werden. Die 
verbindlich erklärten Richtlinien sind zumindest beim Amt der NÖ Landesregierung während der 
für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden (§ 13 Abs. 5 AVG) zur öffentlichen Einsicht 
aufzulegen. 
 
 

 

Bei der Errichtung von Gebäuden, in denen keine alternativen Energiesysteme 

eingesetzt werden, ist ein Nachweis erforderlich, dass deren Einsatz technisch, 

ökologisch oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. 
 

 
 
Beim Neubau sind für Heizung und Warmwasserbereitung alternative Energiesysteme zu 
verwenden oder ist der Nachweis zu führen, dass deren Einsatz technisch, ökologisch oder 
wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Es ist also klar zu begründen und zu belegen, wenn alternative 
Energiesysteme nicht verwendet werden. 
 
Zu alternativen Energiesystemen zählen unter anderem Biomasse und Solarenergie, Kraft-
Wärme-Kopplung, Fernwärme und Umgebungswärme, Windkraft, Erdwärme, Biogas, 
Photovoltaik, Brennstoffzelle, Wasserkraft, etc. 
 



 
EAW-2011-1 

 

NÖ  Benutzerhandbuch   -   oibrl6nögeev2008 
 
Das Handbuch ist Hilfestellung, Information und Interpretation zur OIB Richtlinie 6 „Energie-
einsparung und Wärmeschutz" und dem zugehörigen Leitfaden „Energietechnisches Verhalten von 
Gebäude" zu verstehen. Es soll für Planer, Bauherren und Baubehörden als zusätzliche Information 
dienen und eine einheitliche Sichtweise der Bestimmungen der OIB Richtlinie 6 in der Umsetzung 
in Niederösterreich sicherzustellen. 
 
Gebäude sind als (energetisches) Ganzes zu betrachten und zu bewerten. Damit ist impliziert, dass 
die gestalterischen Prämissen längst nicht mehr alleine auf einem ästhetischen Erscheinungsbild 
und einer funktionalen Raumanordnung liegen, sondern gleichzeitig mit den energiesparenden 
Geboten unserer Zeit in Einklang gebracht werden müssen. Diese Umstände stellen sowohl die 
Planer als auch die Bauherrn und die Baubehörden vor neue Herausforderungen. 
 
Das bedeutet, dass alle an einem Bau Beteiligten noch mehr als bisher bei einer ganzheitlichen und 
integrierten Planung, Errichtung und Bewilligung eines Gebäudes mitwirken müssen. Ziel dabei ist, 
einen energetisch günstigen Betrieb mit einer zeitgemäßen Gestaltung und einem funktional 
ansprechenden Gebäudekonzept sicherzustellen. 
 
 
Das Benutzerhandbuch OIB Richtlinie 6 soll dafür Unterstützung bieten: 
http://www.noel.gv.at/Bauen-Wohnen/Bauen-
Neubau/Eigenheimfoerderung/OIBRichtlinie6Benutzerhandbuch.wai
.html 

 
 
FAQs und weiterführende Informationen zu den OIB-Richtlinien: 
http://www.oib.or.at/ 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem NÖ Benutzerhandbuch 
 

Prüfung alternativer Energiebereitstellungssysteme 
 
Mit der nachfolgend skizzierten "Anleitung zur Alternativenprüfung" wird eine strukturierte Vorgehensweise 
der projektspezifischen Erhebung der Gegebenheiten, der daraus abgeleiteten Präzisierung der 
Möglichkeiten alternativer Energiebereitstellungssysteme und schließlich der vergleichenden Bewertung der 
grundsätzlich sinnvollen Systeme angeboten. 
 
Bewusst wird hier auf eine Festschreibung eines Entscheidungsablaufs mit Wenn–Dann - Entscheidungen 
verzichtet. Allfällige lokale rechtliche Sachzwänge, wie ein Anschlusszwang an leitungsgebundene 
Energieträger oder auch ein Verbot gewisser Energieträger ist im konkreten Fall gesondert zu beachten. 
 
Erster Schritt einer Alternativenprüfung ist die Erhebung des Energie- und Leistungsbedarfs des Gebäudes, 
bestehend aus 
 
O dem Energie- und des Leistungsbedarf der Energieanwendungen 
O den besondere Rahmenbedingungen, und Anforderungen an die Energieanwendungen 
 
Die Genauigkeit dieser Erhebung (Heizung, Warmwasser, Kühlung, Elektrizität) muss sich nach dem 
Planungsstadium richten. Liegt bereits eine Energiebedarfsberechnung, etwa im Sinn der EPBD vor, so sind 
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deren Ergebnisse heranzuziehen. Ansonsten ist mit Kennzahlen aus der Literatur oder der Erfahrung zu 
arbeiten. 
 
O Erhebung gebäudespezifischer Rahmenbedingungen 
 
Nach dem Energie- und Leistungsbedarf sind die gebäudespezifischen Rahmenbedingungen zu erheben, 
die sich aus baulichen Besonderheiten oder aus Spezifika der Nutzung ergeben. 
 
O Erhebung standortspezifischer Rahmenbedingungen 
 
Als letzter Schritt der Erhebungen sind die standortspezifischen Rahmenbedingungen aufzunehmen. Zu 
ihnen gehören neben den technischen Möglichkeiten im weiteren Sinn auch die wirtschaftlichen und 
rechtlichen Bedingungen. 
 
O Bewertung der Möglichkeiten 
 
Nach der Erhebung des Energie- und Leistungsbedarfs des Gebäudes sowie nach Erhebung der inneren 
und äußeren Rahmenbedingungen sind geeignete Technologien und Technologiekombinationen begründet 
festzulegen und vergleichend zu bewerten. 
 
Bei der Bewertung sind zumindest folgende zentrale Merkmale zu berücksichtigen: 
 
O Klimaschutzrelevanz der Energieanwendungen abgebildet durch das GWP (Global Warming Potential) 

auch CO2-Equivalent 
O Ressourcenrelevanz der Energieanwendungen abgebildet durch den Primärenergieeinsatz, tunlichst 

differenziert nach erneuerbarem und nicht erneuerbarem Anteil 
O Kosten der Energieanwendungen unter Einbeziehung der Investitions-, Wartungs-, und Energiekosten 

unter geeigneter Berücksichtigung zumindest der Kapitalverzinsung 
 
 
Dokumentation und Entscheidungsvorbereitung 
 
Die Dokumentation – in der Form eines Gutachtens - der Alternativenprüfung besteht in ihrem Gerüst aus 
der Darstellung der Kapiteln beschriebenen Erhebungen mit der schlussendlichen Bewertung der 
Möglichkeiten. 
 
Nachdem in allen Teilschritten erheblicher individueller Ermessensspielraum besteht, kommt der 
Dokumentation der Informationsquellen und der erläuternden Begründung ihrer Wahl eine ganz wesentliche 
Bedeutung zu. 
 
Eine gute Alternativenprüfung muss auch Ansätze einer Sensitivitätsanalyse enthalten, also Überlegungen 
zu absehbaren oder immerhin möglichen Veränderungen wesentlicher Rahmenbedingungen. 
 
Schließlich soll die Alternativenprüfung eine Empfehlung einer oder mehrerer Lösungen enthalten und soll 
diese Empfehlung von der handelnden Person auch den Bauherren gegenüber aktiv vertreten werden. Denn 
die haustechnische Qualität eines Gebäudes ist ähnlich gesellschaftsrelevant und daher ebenso wenig 
wertneutral zu entscheiden wie die architektonische. 
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Nachweis über 
die Einhaltung des sommerlichen Überwärmungsschutzes 

 
 
Der Nachweis gemäß ÖNORM B 8110-3 einer sommerlichen Überwärmung erfolgt über die ausreichende 
thermische Trägheit. Diese wird beschrieben durch Mindestmengen an immissionsflächenbezogenen, 
wirksamen Speichermassen und durch ausreichende Nachtlüftung. Der in der ÖNORM B 8110-3 
erforderliche nächtliche Luftwechsel muss durch Fensterlüftung oder eine mechanische Lüftungsanlage 
sichergestellt werden. 
 
Der Nachweis ist die Ermittlung 

o aller flächenbezogenen speicherwirksamen Massen, 
o aller Bauteilflächen und somit der speicherwirksamen Massen, 
o aller Immissionsflächen unter Berücksichtigung der verwendeten Verglasungstypen und allenfalls 

vorhandener Abschattungseinrichtungen, einschließlich hinzurechnender äquivalenter 
Immissionsflächen für technische Wärmequellen und Personen, und 

o des Luftvolumenstroms unter Verwendung des normgemäßen Luftwechsels. 
 
Die immissionsflächenbezogene, speicherwirksame Masse ist mit den oben genannten Anforderungen zu 
vergleichen. 
 
Werden die Anforderungen erfüllt, ist der Nachweis erbracht. Wenn sie nicht erfüllt sind, sind entsprechende 
Änderungen vorzunehmen, wie z. B.: Reduktion der tatsächlichen Immissionsflächen, Erhöhung der Qualität 
der Abschattungseinrichten bzw. der Verglasungstypen. 
 

 
Abbildung 35: Tabelle, ÖNORM B 8110-3, :(Richtwerte für Abminderungsfaktoren z von 
Abschattungsvorrichtungen, in Kombination mit Doppelverglasung (g = 0,75)  

 
Der Nachweis nach ÖNORM B 8110-3 bedeutet das die Raumtemperatur von 27° C nur an wenigen Tagen 
des Jahres überschritten wird, unter der Annahme eines durchschnittlichen Sommers. 
 
Wohngebäude (Neubau und Sanierung) 
Die sommerliche Überwärmung von Gebäuden ist zu vermeiden. Bei Neubau und umfassender Sanierung 
von Wohngebäuden ist die ÖNORM B 8110-3 einzuhalten. 
 



LAGEPLAN-2011-1 

PLANVERFASSER: 
Name 

Adresse 

PLZ Ort 

Telefon 

Mobil 

Email 

 

An die 

Stadtgemeinde Bad Vöslau 

Baubehörde 

Schloßplatz 1 

2540  Bad Vöslau 
 

 Bad Vöslau, am .................................. 
 

Betrifft: Bauplatz-Anschrift: 

 Grundstücks-Nr.:  EZ.: KG: 

 

 

Erk lärung zum Lageplan 
gemäß § 19 Abs. 1 Z. 1 NÖ BauO 96 

 

Der Planverfasser erklärt hiermit, dass im Lageplan die lagerichtige Darstellung der Grenzen 

des Baugrundstücks erfolgte: 

 

O das Baugrundstück wurde schon in den Grenzkataster übernommen, d.h. es gibt 

amtliche Eckpunkte vom Vermessungsamt. 

O Übernahme aus dem Teilungsplan GZ. …………… vom …………… des Zivilgeometers 

………………………………………………………………… 

O Übernahme aus der Vermessungsurkunde GZ. …………… vom …………… des 

Zivilgeometers ………………………………………………………………… 

O das Baugrundstück befindet sich noch nicht im Grenzkataster, sondern noch im 

Grundsteuerkataster, wobei für die Erstellung des Lageplans einerseits eine 

Naturaufnahme und andererseits die Zustimmung zum dargestellten Grenzverlauf aller 

Eigentümer der angrenzenden Grundstücke vorliegt. 

 

Weiters wurden folgende Schritte veranlasst: 

 

O die grundbücherliche Durchführung des oben angeführten Teilungsplans wurde beim 

Bezirksgericht Baden veranlasst (siehe beiliegende Kopie). 

O die Zusammenlegung der einzelnen Grundstücke wurde beim Vermessungsamt Baden 

veranlasst (siehe beiliegende Kopie). 

 
 

PLANVERFASSER 

 

 

 

 

 

................................................................. 

(Datum und Unterschrift) 
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Stadtgemeinde Bad Vöslau 
 

M e r k b l a t t   -   L a g e p l a n 
 
 

Lageplan - Naturaufnahme 1:250 

 

Inhalte: 

• Grundgrenzen 

• Grundstücksnummern aller Nachbarliegenschaften 

• Bestehende Gebäude am gegenständlichen Bauplatz 

• Bestehende Gebäude auf den Nachbarliegenschaften 

• Mauern, Zäune, Tore, Einfahrten, etc. 

• Öffentliches Gut (Gehsteig, Parkstreifen, Grünflächen, Fahrbahn, …) 

 

 

 



ZUSTIMM-2011-1 

BAUWERBER:BAUWERBER:BAUWERBER:BAUWERBER:    

Name 

Post-Anschrift 

PLZ Ort 

Telefon 

Mobil 

Email 

 

An die 

Stadtgemeinde Bad Vöslau 

Baubehörde 

Schloßplatz 1 

2540  Bad Vöslau Bad Vöslau, am .................................. 
 

 

Betrifft: Bauplatz-Anschrift: 

 Grundstücks-Nr.:  EZ.: KG: 

 

 

Zust immung zu den Grundgrenzen 
gemäß § 43 Abs. 6 VermG 

 

Die in nachstehendem Verzeichnis unterfertigten Eigentümer stimmen dem in der Natur 

festgelegten und im beiligenden Lageplan dargestellten Grenzverlauf zu. Diese Zustimmung 

gilt nur für das gegenständliche Bauverfahren und nicht für eine Umwandlung in den 

Grenzkataster. 

 

Gst.Nr. Name des Eigentümer Adresse des Eigentümer Unterschrift 

    

    

    

    

    

    

    
 

PLANVERFASSER 

 

 

 

 

 

................................................................. 

(Datum und Unterschrift) 
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VORSTATIK_2011-1 

PROJEKTANT: 
Name 

Adresse 

PLZ Ort 

Telefon 

Mobil 

Email 

 

An die 

Stadtgemeinde Bad Vöslau 

Baubehörde 

Schloßplatz 1 

2540  Bad Vöslau Bad Vöslau, am .................................. 
 

Betrifft: Bauwerber: 

 Bauplatz-Anschrift: 

 Grundstück  Gst.Nr.:  EZ.: KG: 

 

 

Vorstatik / Statische Berechnungen 
gemäß § 43 NÖ BauO 1996 und § 3 NÖ BTV 1997 

 

• Aufgrund der Erhebungen vor Ort wurde festgestellt, dass das Bauvorhaben statisch unbedenklich 

ist, sowie das vorhandene Gelände und die vorhandene Bausubstanz ausreichend tragfähig sind. 

• Die im Zuge der geplanten Bautätigkeit neu zu errichtenden Wände, Säulen, Unterzüge und 

Decken, sowie die erforderlichen Auswechslungsarbeiten wurden nach den einschlägigen Normen 

berechnet. 

• Für Standard-Bauteile (Überlagen, Fertigteildecken, etc.) werden die relevanten technischen 

Unterlagen in Kopie beigelegt. 

• Bei Unterfangen (Eigen- und Nachbargebäude) werden die erforderlichen Arbeiten abschnittsweise 

und fachgerecht durchgeführt. 

• Die errechneten statischen Werte wurden bei der Projektplanung berücksichtigt und in die 

Einreichpläne übernommen. 
 

Vorstatik fürVorstatik fürVorstatik fürVorstatik für    

1) Fundamente 

2) Kellerwände 

3) Decke über Kellergeschoss 

4) Außenwände 

5) Tragende Innenwände 

6) Säulen und Unterzüge 

7) Decken 

Errechnete Werte: 

 

Als Projektant bestätige ich hiermit, dass gemäß meinen Berechnungen die oben angeführten Bauteile 

fachgerecht nach den geltenden ÖNormen und dem Stand der Technik berechnet wurden. 
 

 

PROJEKTANT 

 

 

 

 

 

................................................................. 

(Datum, Stempel und Unterschrift) 

*) Nichtzutreffendes streichen 
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Hellbezugswerte von Fassadenfarben 
 
 
Definition Hellbezugswert (HBW) 
Der Hellbezugswert Y ist der Reflektionsgrad eines bestimmten Farbtons zwischen dem 
Schwarzpunkt = 0 und dem Weißpunkt = 100. Der Hellbezugswert gibt dabei an, wie weit der 
betreffende Farbton vom Schwarz- oder Weißpunkt entfernt ist. Es handelt sich um eine relative 
Leuchtdichte. Der Hellbezugswert an verputzten Außenwärmedämmungen darf nicht kleiner sein 
als Y = 30. 
 
Der Hellbezugswert gibt dabei an, wie weit der betreffende Farbton vom Schwarz- oder Weißpunkt 
entfernt ist. So sagt ein Hellbezugswert von 85 für einen gelblichen Farbton aus, dass dieser sehr 
hell sein muss, dass andererseits ein brauner Farbton mit einem Hellbezugswert von 15 relativ 
dunkel ist, während sich ein blauer Farbton mit einem Hellbezugswert von 52 im mittleren Bereich 
bewegt. Entscheidend für den Hellbezugswert sind weder der Glanzgrad noch das verwendete 
Bindemittel, sondern allein Art und Höhe der farbigen Pigmentierung. 
 
Dunklere Farbtöne im Außenbereich unterliegen infolge des andauernden Wechsels zwischen 
Erwärmung durch Sonneneinstrahlung und Abkühlung während der Nachtstunden größeren 
Temperaturspannungen als heller eingefärbte Beschichtungen. Dies spielt z.B. eine besondere Rolle 
bei Wärmedämm-Verbundsystemen mit dem gegen Wärme und Kälte isolierenden Untergrund 
(Polystyrol-Hartschaum oder Mineralwolle) und der darauf befindlichen Putzbeschichtung, sodass 
unter anderem hierbei bestimmte Hellbezugswertgrenzen eingehalten werden müssen. 
 
 
Was bedeutet ein Hellbezugswert (HBW) von 25 %? 
HBW 25% bedeutet, es werden nur 25% der auftreffenden Sonnenstrahlen reflektiert. Je weniger 
Strahlen reflektiert werden, desto mehr werden daher absorbiert und desto wärmer wird eine 
Fassadenoberfläche. Messungen zeigen, dass Farben mit einem Hellbezugswert um 15% eine 
Fassade nach 2-stündiger Sonnenbestrahlung in den Sommermonaten bis zu 86°C aufheizen 
können. Speziell in Laibungen oder an Befestigungselementen an Fassaden (z.B. Kleiderbügel am 
Balkon o.ä.) kommt es zu einem Hitzestau, und das darunterliegende EPS deformiert sich. 
 
 
Dunkle Farben auf Wärmedämm-Verbundsystemen 
Es gibt klare Grenzwerte, wo der Hellbezugswert von Farbtönen bei Deckputzen auf Wärmedämm-
Verbundsystemen liegt. Die unterste, risikofreie Grenze liegt hier im Bereich von 25 % 
Hellbezugswert (abhängig auch vom verwendeten Bindemittel). Diesbezüglich verweisen auf 
nationale Normen (wie z.B. ÖNORM B 6400) auf diesen Grenzwert. 
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Wo liegt das physikalische Problem? 
Dunkle Farben absorbieren die Wärmestrahlen. Hellbezugswert (HBW) 25% bedeutet, es werden 
nur 25% der auftreffenden Strahlen reflektiert. Je weniger Strahlen reflektiert werden, desto mehr 
werden daher absorbiert und desto wärmer wird eine solche Fassadenoberfläche. Messungen 
zeigen, dass Farben mit einem Hellbezugswert um 15% eine Fassade nach 2-stündiger 
Sonnenbestrahlung in den Sommermonaten bis zu 86°C aufheizen können. Speziell in Laibungen 
oder an Befestigungselementen an Fassaden (z.B. Kleiderbügel am Balkon o.ä.) kommt es zu einem 
Hitzestau, und das darunterliegende EPS deformiert sich. Das heißt es verdichtet sich die Struktur 
auf der EPS-Oberfläche und verändert dadurch seine wärmetechnischen Eigenschaften. Im 
Streiflicht sind Unebenheiten zu erkennen. An Teilflächen die ungewollt zu dünne 
Armierschichtdicken aufweisen passiert dasselbe in verstärktem Umfang. Zusätzlich kommt es in 
den Bereichen zu Rissen. 
 
 
Wo liegt das produkttechnische Problem? 
Farbpigmente sind pulvrige Festkörper die in Pulverform oder in angeteigter Pastenform eingesetzt 
werden. Eines haben sie gemeinsam: alle müssen in einer Bindemittelmatrix eingebunden werden. 
Sehr brillante oder reine Farbtöne sind meistens künstlich hergestellt. Diese künstliche, oder auch 
organischen Pasten genannt, sind ca. 10x feiner als natürliche Farbpulver die niemals so rein sind. 
Das bedeutet, dass das Putz- oder Farbsystem eine besondere Bindemittelbasis aufweisen muss, 
damit diese feinsten Pigmente nicht ausgewaschen werden. Farben haben gegenüber Putzen ca. 3x 
mehr Bindemittel enthalten. Das heißt, Farben sind wesentlich farbbeständiger als Putze, und das 
wirkt sich besonders in der Langzeitbeständigkeit aus. 
 
 
 
 
 
 

Die Vollwärmeschutzfassade 
(VWS-Fassade) 
 
 
Wärmedämmverbundsystem 
Ein Wärmedämmverbundsystem (abgekürzt WDVS oder WDV-System) ist ein System zum 
außenseitigen Dämmen von Gebäudeaußenwänden. Man bezeichnet die gesamte Fassade des 
Gebäudes auch als Wärmedämmverbundfassade. Umgangssprachlich werden auch die 
Bezeichnungen Thermohaut und Vollwärmeschutz verwendet. 
 
Ganz entscheidend wird die Erkenntnis sein müssen, dass Wärmedämmmaßnahmen ein 
wesentlicher Bestandteil in das Gesamtkonzept einer Planung ein zu beziehen ist. Dies unter dem 
Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, der Gesundheit aber auch der Ökologie.  
 






